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A. Evangelische Kirche in Deutschland

Nr. 50* – Bekanntmachung der
Neufassung der Verordnung über das
Haushalts- und Rechnungswesen der
Evangelischen Kirche in Deutschland
(Haushaltsordnung der EKD – HHO-

EKD).
Vom 24. September 2021.

Auf Grund des Artikels 33 Absatz 4 der Grundordnung
der Evangelischen Kirche in Deutschland vom 1. Ja-
nuar 2020 (ABl. EKD S. 2, Berichtigung S. 25) hat der
Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland in seiner
Sitzung am 24. September 2021 die Verordnung über
das Haushalts- und Rechnungswesen der Evangeli-
schen Kirche in Deutschland (Haushaltsordnung der
EKD – HHO-EKD) beschlossen, deren Wortlaut
nachstehend in der Neufassung bekannt gemacht wird:

Abschnitt 1
Allgemeine Vorschriften zum Haushalt

§ 1
Zweck des Haushaltsplans

Der Haushaltsplan ist Grundlage für die Haushalts-
wirtschaft der Evangelischen Kirche in Deutschland
(EKD). Er dient im Rahmen der vorgegebenen Ziele
der Feststellung und Deckung des Ressourcenbedarfs,
der zur Erfüllung der Aufgaben voraussichtlich not-
wendig sein wird (Zielorientierung des Haushaltes).

§ 2
Geltungsdauer

(1)  Der Haushaltsplan ist für ein oder mehrere Haus-
haltsjahre aufzustellen. Wird er für mehrere Haus-
haltsjahre aufgestellt, so ist er nach Jahren zu trennen.
(2)  Haushaltsjahr ist das Kalenderjahr.

§ 3
Wirkungen des Haushaltsplans

(1)  Der Haushaltsplan enthält alle zur Deckung des
Finanz- und Ressourcenbedarfs notwendigen Haus-
haltsmittel und ermächtigt, die für die Erfüllung der
Aufgaben notwendigen Haushaltsmittel zu leisten und
Verpflichtungen einzugehen. Genehmigungsvorbe-
halte bleiben unberührt.
(2)  Haushaltsmittel im Sinne dieser Ordnung sind alle
Erträge und Aufwendungen sowie die mit Investitio-
nen und deren Finanzierung verbundenen zahlungs-
wirksamen Zugänge und Abgänge sowie Entnahmen
aus und Zuführungen zu Rücklagen.
(3)  Durch den Haushalt werden Ansprüche oder Ver-
bindlichkeiten weder begründet noch aufgehoben.
(4)  Das Eingehen von Verpflichtungen, die in künfti-
gen Haushaltsjahren Haushaltsmittel binden, setzt ei-
ne förmliche Ermächtigung (Verpflichtungsermächti-
gung) im Haushalt voraus. Dies gilt nicht für Geschäf-

te der laufenden Verwaltung. Bei Verpflichtungser-
mächtigungen ist der Betrag, bis zu dem Verpflich-
tungen eingegangen werden dürfen, anzugeben.
Weicht die Ermächtigung von der Mittelfristigen Fi-
nanzplanung ab, so ist ferner anzugeben, welche Teil-
beträge in den einzelnen Jahren für welche Zwecke
haushaltswirksam werden dürfen.

§ 4
Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit

(1)  Bei Aufstellung und Ausführung des Haushalts
sind die Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und Spar-
samkeit zu beachten.
(2)  Für finanziell erhebliche Maßnahmen sind ange-
messene Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen durchzu-
führen.
(3)  In geeigneten Bereichen soll eine Kosten- und
Leistungsrechnung erstellt werden.

§ 5
Vermögen

(1)  Das Vermögen der EKD ist die Gesamtheit all ih-
rer Sachen, Rechte und Ansprüche.
(2)  Das Vermögen ist wirtschaftlich und im Einklang
mit dem kirchlichen Auftrag zu verwalten. Es ist
grundsätzlich zu erhalten. Der mit seiner Nutzung ver-
bundene Ressourcenverbrauch soll erwirtschaftet
werden.
(3)  Vermögensgegenstände sollen nur erworben wer-
den, soweit sie zur Erfüllung der kirchlichen Aufgaben
in absehbarer Zeit dienen.
(4)  Vermögen soll nur zu seinem marktüblichen Wert
veräußert werden. Abweichungen bis 25.000 Euro be-
dürfen der vorherigen Zustimmung der Abteilungslei-
tung Finanzen, ab 25.000 Euro des Ständigen Haus-
haltsausschusses der Synode der EKD.
(5)  Zivilrechtliche Verfügungen über Vermögensge-
genstände des unbeweglichen Sachanlagevermögens
und über das Finanzanlagevermögen der EKD bedür-
fen, soweit sie nicht im Haushalt veranschlagt sind,
der vorherigen Zustimmung des Ständigen Haushalt-
sausschusses der Synode der EKD, es sei denn, dass
es sich lediglich um die Änderung von Beständen im
Rahmen der Finanzmittelverwaltung handelt.
(6)  Die Finanzmittel der EKD sind sicher, wirtschaft-
lich, unter Berücksichtigung ethisch nachhaltiger Kri-
terien und im Einklang mit dem kirchlichen Auftrag
anzulegen. Der Kassenbestand ist auf der Grundlage
eines Liquiditätsmanagements zu verwalten.

§ 6
Beteiligung an privatrechtlichen Unternehmen

(1)  Die EKD soll sich an der Gründung eines Unter-
nehmens in einer Rechtsform des privaten Rechts oder

242   Amtsblatt der Evangelischen Kirche in Deutschland Nr. 11/21



an einem bestehenden Unternehmen in einer solchen
Rechtsform nur beteiligen, wenn
a) für die Beteiligung ein kirchliches Interesse vor-

liegt und sich der angestrebte Zweck nicht besser
auf andere Weise erreichen lässt,

b) sowohl die Einzahlungsverpflichtung als auch die
Haftpflicht auf einen bestimmten Betrag begrenzt
ist,

c) die Belange der EKD im Aufsichtsrat oder einem
entsprechenden Überwachungsorgan angemessen
vertreten sind und

d) gewährleistet ist, dass der Jahresabschluss ent-
sprechend den anzuwendenden Vorschriften auf-
gestellt und geprüft wird.

(2)  Hält die EKD die Mehrheit der Anteile eines sol-
chen Unternehmens, so sollen in der Satzung oder dem
Gesellschaftsvertrag weitergehende Prüfungsrechte
der EKD und Berichtspflichten vorgesehen werden.
Bei Minderheitsbeteiligungen soll auf die Gewährung
dieser Prüfungsrechte der EKD und auf Berichts-
pflichten hingewirkt werden. Satz 1 und 2 gelten ent-
sprechend für mittelbare Beteiligungen.
(3)  Beteiligungen nach Absatz 1 bedürfen der vorhe-
rigen Zustimmung des Ständigen Haushaltsausschus-
ses der Synode.
(4)  Für Beteiligungen ist jährlich ein Beteiligungsbe-
richt zu erstellen, der Auskunft zur wirtschaftlichen
Lage der Unternehmen sowie zur Erreichung der mit
der Beteiligung verfolgten kirchlichen Ziele gibt. Da-
rin soll auch über die kirchlichen Stiftungen berichtet
werden, an deren Zweckerfüllung die EKD maßgeb-
lich mitwirkt.
(5)  Die Absätze 1 bis 4 gelten nicht für Beteiligungen
im Rahmen der Finanzmittelverwaltung.

§ 7
Zuwendungen

(1)  Zuwendungen dürfen nur veranschlagt und bewil-
ligt werden, wenn ein erhebliches Interesse der EKD
an der Erfüllung des Zuwendungszweckes gegeben
ist.
(2)  Dem Zuwendungsantrag sind die zur Urteilsbil-
dung notwendigen Unterlagen beizufügen. Zuwen-
dungen dürfen nur solchen natürlichen oder juristi-
schen Personen bewilligt werden, bei denen eine ord-
nungsgemäße Geschäftsführung gesichert ist und die
in der Lage sind, die bestimmungsmäßige Verwen-
dung der Mittel nachzuweisen.
(3)  Die Bewilligung von Zuwendungen hat schriftlich
zu erfolgen und mindestens zu enthalten:
a) die Art und Höhe der Zuwendung,
b) den Bewilligungszeitraum,
c) den Zuwendungszweck,
d) die Finanzierungsart,
e) die Verwendungsnachweispflicht, den Verwen-

dungsnachweiszeitpunkt sowie die Verwen-

dungsnachweisführung des Zuwendungsempfän-
gers,

f) den Rückforderungsanspruch des Zuwendungs-
gebers,

g) das Prüfungsrecht des Oberrechnungsamtes der
EKD nach dem Oberrechnungsamtsgesetz beim
Zuwendungsempfänger und

h) die Verpflichtung des Zuwendungsempfängers
bei Weiterleitung von Mitteln an Dritte, die Vor-
gaben aus der Bewilligung rechtswirksam über-
zuleiten sowie das Prüfungsrecht des Oberrech-
nungsamtes der EKD zu gewährleisten.

§ 8
Verwendungsnachweise

(1)  Zuwendungsempfänger haben unverzüglich nach
Erfüllung des Zuwendungszwecks, spätestens zu dem
in der Bewilligung bestimmten Zeitpunkt einen Ver-
wendungsnachweis zu erbringen.
(2)  Der Zuwendungsempfänger hat im Verwendungs-
nachweis die zweckentsprechende und wirtschaftliche
Verwendung der Zuwendungsmittel nachzuweisen.
Auf Anforderung ist der Zuwendungsempfänger ver-
pflichtet, den Nachweis durch begründende Belege,
Unterlagen und einen sachlichen Bericht zu ergänzen.

§ 9
Grundsatz der Gesamtdeckung

Im Ergebnishaushalt dienen alle Erträge als De-
ckungsmittel für alle Aufwendungen; ausgenommen
sind zweckgebundene Erträge. Im Investitions- und
Finanzierungshaushalt gilt dies für die mit Investitio-
nen und deren Finanzierung verbundenen Haushalts-
mittel entsprechend.

§ 10
Finanzplanung

(1)  Dem Haushaltsplan liegt eine fünfjährige Finanz-
planung (mittelfristige Finanzplanung) zugrunde.
Diese enthält das letzte beschlossene Haushaltsjahr,
das Planjahr und die drei nachfolgenden Haushalts-
jahre der mittelfristigen Finanzplanung.
(2)  In der Finanzplanung sind Art und Höhe des vor-
aussichtlich benötigten Ressourcenbedarfs und dessen
Deckungsmöglichkeiten sowie eine Investitionspla-
nung darzustellen. Sie soll die voraussichtliche Haus-
haltsentwicklung aufzeigen und drohende Ungleich-
gewichte frühzeitig offenlegen.
(3)  Die Finanzplanung ist jährlich anzupassen und
fortzuführen.

Abschnitt 2
Aufstellung des Haushalts

§ 11
Mittelanmeldung

Die Mittelanmeldungen sind von den für die Bewirt-
schaftung der Haushaltsmittel verantwortlichen Orga-
nisationseinheiten der Abteilungsleitung Finanzen zu
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dem von ihr bestimmten Zeitpunkt vorzulegen und zu
begründen.

§ 12
Aufstellungsverfahren

(1)  Die Abteilungsleitung Finanzen stellt auf der
Grundlage der Mittelanmeldungen den Entwurf des
Haushaltsplans auf, der im Kollegium des Kirchen-
amtes der EKD beraten wird. Die Ergebnisse der Be-
ratungen werden in den Entwurf aufgenommen. Hat
das Kollegium Entscheidungen gegen oder ohne die
Stimme der Abteilungsleitung Finanzen getroffen, so
steht dieser ein Widerspruchsrecht zu. Nimmt die Ab-
teilungsleitung Finanzen dieses Recht wahr, so hat sie
ihre abweichende Auffassung dem Rat der EKD mit
dem Entwurf des Haushaltsplans vorzulegen.
(2)  Bevor der Entwurf dem Rat der EKD zur Beratung
einer endgültigen Fassung als Gesetzesvorlage für die
Synode der EKD vorgelegt wird, erfolgt die Beratung
im Finanzbeirat der EKD und im Ständigen Haus-
haltsausschuss der Synode der EKD.

§ 13
Ausgleich des Haushaltsplans

(1)  Der Haushaltsplan ist in jedem Haushaltsjahr im
Ergebnishaushalt sowie im Investitions- und Finan-
zierungshaushalt auszugleichen. Im Rahmen der Pla-
nung ist auch die Liquidität sicherzustellen.
(2)  Der Ergebnishaushalt ist ausgeglichen, wenn der
Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetra-
ges der Aufwendungen erreicht und in dem erforder-
lichen Umfang übersteigt. Die Erträge müssen die
Aufwendungen in der Höhe übersteigen, die erforder-
lich ist, um alle fälligen Tilgungen von Darlehen und
veranschlagten Rücklagenzuführungen sowie die Fi-
nanzierungsanteile für Investitionen zu erfüllen.
(3)  In der Planung ist ein Jahresfehlbetrag (negatives
Ergebnis nach Verrechnung) zulässig, wenn er unter
Verwendung von Entnahmen aus Mitteln der Rückla-
gen ausgeglichen werden kann.
(4)  Ein negatives Bilanzergebnis ist in der Planung
übergangsweise zulässig, wenn es auf nichtzahlungs-
wirksamen Aufwendungen beruht.
(5)  Der Investitions- und Finanzierungshaushalt ist
ausgeglichen, wenn die Summe der Zugänge der Sum-
me der Abgänge aus den Investitionen und deren Fi-
nanzierung entspricht. Dazu können Ertragsüber-
schüsse des Ergebnishaushalts genutzt werden.

§ 14
Vollständigkeit, Fälligkeitsprinzip und

Gliederung
(1)  Im Haushaltsplan sind alle im Haushaltsjahr zu
erwartenden Haushaltsmittel und die Ermächtigungen
zum Eingehen von Verpflichtungen zur Leistung von
Haushaltsmitteln in künftigen Jahren zu veranschla-
gen.

(2)  Der Haushaltsplan ist in einen Ergebnishaushalt
sowie einen Investitions- und Finanzierungshaushalt
zu trennen.
(3)  Der Haushaltsplan ist nach inhaltlichen Aufga-
benbereichen in Handlungsbereiche, Handlungsfelder
und Handlungsobjekte zu gliedern.
(4)  Die Haushaltsmittel sind innerhalb der Gliederun-
gen nach Absatz 3 nach Sachkonten des Kontenplans
zu gruppieren. Dabei können Sachkonten zu Ergeb-
niszeilen verdichtet werden.
(5)  Verpflichtungsermächtigungen sind bei den je-
weiligen Haushaltspositionen gesondert zu veran-
schlagen. Dabei sind der Gesamtbetrag sowie die Jah-
resbeträge, bis zu denen Verpflichtungen eingegangen
werden dürfen, im Haushaltsplan anzugeben

§ 15
Bruttoveranschlagung und Einzelveranschlagung
(1)  Die Erträge und Aufwendungen sowie die mit In-
vestitionen und deren Finanzierung verbundenen
Haushaltsmittel sind in voller Höhe und getrennt von-
einander zu veranschlagen; sie dürfen nicht vorweg
gegeneinander aufgerechnet werden.
(2)  Für denselben Zweck dürfen Haushaltsmittel nicht
an verschiedenen Stellen im Haushaltsplan veran-
schlagt werden.
(3)  Im Ergebnishaushalt sind die Erträge nach ihrem
Entstehungsgrund, die Aufwendungen nach ihrem
Zweck zu veranschlagen. Zum Vergleich sind die
Planzahlen des Vorjahreshaushalts und die Ergebnisse
des Jahresabschlusses für das diesem vorangegange-
nen Jahr anzugeben. Gleiches gilt für die Veranschla-
gung von Haushaltsmitteln im Investitions- und Fi-
nanzierungshaushalt und von Stellen im Stellenplan.
(4)  Verrechnungen innerhalb des Haushaltsplans sol-
len vorgesehen werden, wenn sie für eine verursa-
chungsgerechte Kostenzuordnung erheblich sind.

§ 16
Bestandteile und Inhalt des Haushalts

(1)  Der Haushalt besteht aus dem Haushaltsgesetz und
den Anlagen zum Haushaltsgesetz.
(2)  Das Haushaltsgesetz bestimmt
a) den Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge und

der Finanzerträge sowie den Gesamtbetrag der or-
dentlichen Aufwendungen und der Finanzaufwen-
dungen des Haushaltsjahres, die Aufwendungen
aus Beteiligungen, das ordentliche Ergebnis, das
Ergebnis nach Verrechnung sowie den Saldo (Bi-
lanzergebnis); bei Aufstellung eines zweijährigen
Haushalts getrennt nach den einzelnen Haushalts-
jahren,

b) die Höhe der nach Artikel 33 Absatz 1 der Grund-
ordnung der EKD aufzubringenden Umlagen der
Gliedkirchen,

c) die nach Artikel 20 Absatz 2 der Grundordnung
der EKD zur Ausschreibung geplanten Kollekten,
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d) die Definition der Budgetebene,
e) die Höhe der Verpflichtungsermächtigungen,
f) den Gesamtbetrag der investiven Ausgaben und

die Höhe der vorgesehenen Eigenmittel und Kre-
ditaufnahmen zur Deckung von Ausgaben für In-
vestitionen,

g) den höchstzulässigen Gesamtbetrag der zur Auf-
rechterhaltung einer ordnungsmäßigen Kassen-
wirtschaft notwendigen Kassenkredite,

h) die vorgezogene Ergebnisverwendung im Jahres-
abschluss,

i) den höchstzulässigen Gesamtbetrag der von der
EKD übernommenen Bürgschaften und vergebe-
nen Darlehen,

j) weitere Regelungen zur Gewährung von Garanti-
en und sonstigen Gewährleistungen,

k) Näheres zu den durch die Kasse der EKD geführ-
ten Sonderhaushalten, -rechnungen und -kassen
und

l) den Zeitpunkt des Inkrafttretens.
Die Anforderungen der Buchstaben a), d) bis f) und h)
gelten auch für alle in sich zu finanzierenden Sonder-
haushalte.
(3)  Anlagen zum Haushaltsgesetz sind:
a) der Haushaltsplan in Form des Haushaltsbuchs

mit
aa) dem Ergebnishaushalt und dem Investitions-

und Finanzierungshaushalt einschließlich
der mittelfristigen Finanzplanung,

ab) den nach inhaltlichen Aufgabenbereichen
untergliederten Ergebnishaushaltsteilen und
Investitions- und Finanzierungshaushaltstei-
len,

ac) dem Stellenplan,
ad) der Übersicht über die Haushaltsvermerke

und Deckungsfähigkeiten,
ae) dem Umlageverteilungsmaßstab,

b) die Bilanz des Vorvorjahres,
c) der aus den Ansätzen des Ergebnishaushalts sowie

des Investitions- und Finanzierungshaushalts ab-
zuleitende vereinfachte Kapitalflussplan,

d) die Rücklagenübersicht,
e) die Rückstellungsübersicht sowie
f) die Übersicht über die Verpflichtungsermächti-

gungen.
(4)  Der Haushaltsplan ist durch einen Bericht zu er-
läutern (Erläuterungsbericht). Mögliche Risiken und
Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre und abseh-
bare künftige Finanzierungslasten sind darzustellen.
(5)  Aufbau und Darstellung von Ergebnishaushalt so-
wie Investitions- und Finanzierungshaushalt sind ein-
heitlich zu gestalten und orientieren sich an den
Grundlagen zur Haushaltssystematik der EKD.

§ 17
Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt umfasst alle Erträge und Auf-
wendungen. Zuführungen zu und Entnahmen aus
Rücklagen für nicht investive Zwecke sind im Ergeb-
nishaushalt nach der Zeile "Ergebnis nach Verrech-
nung" zu veranschlagen.

§ 18
Investitions- und Finanzierungshaushalt

Der Investitions- und Finanzierungshaushalt umfasst
die mit Investitionen und deren Finanzierung verbun-
denen erfolgsneutralen Haushaltsmittel.

§ 19
Stellenplan

(1)  Der Stellenplan bindet die Verwaltung, nur die
nach Art und Anzahl festgelegten Stellen zu besetzen.
(2)  Der Stellenplan weist die Soll-Stellen aller öffent-
lich-rechtlich und der nicht nur vorübergehend privat-
rechtlich Beschäftigten mit Angabe der Besoldungs-
oder Entgeltgruppe aus.
(3)  Besoldungs- oder Entgeltgruppen können in ge-
eigneter Weise zusammengefasst werden. Bei einer
Darstellung der Stellen in Blöcken sind, soweit not-
wendig, Höchstzahlen für die höherwertigen Stellen
nach Besoldungs- oder Entgeltgruppen auszuweisen.
(4)  Stellen, die in den folgenden Haushaltsjahren ganz
oder teilweise nicht mehr benötigt werden, sind im
Stellenplan mit einem "kw"-Vermerk zu kennzeich-
nen. Stellen, die künftig umzuwandeln sind, sind im
Stellenplan mit einem "ku"-Vermerk zu kennzeich-
nen. Diese Vermerke sollen durch geeignete Zusätze
zeitlich oder sachlich konkretisiert werden.

§ 20
Budgetierung

(1)  Die Haushaltsmittel des Ergebnishaushaltes sowie
des Investitions- und Finanzierungshaushalts eines in-
haltlichen Aufgabenbereichs bilden ein Budget. Die
Budgets bilden den finanziellen Rahmen, mit dem die
geplanten Ziele verfolgt werden. Die Verantwortung
für ein Budget ist einer bestimmten Organisationsein-
heit zuzuordnen.
(2)  Innerhalb der Budgets sollen die für das Haus-
haltsjahr geplanten Ziele und Indikatoren, mit denen
die Zielerreichung überprüft werden kann, dargestellt
werden.
(3)  Alle veranschlagten Erträge und Rücklagenent-
nahmen sowie Finanzierungsmittel für Investitionen
dienen der Deckung aller veranschlagten Aufwendun-
gen und Rücklagenzuführungen sowie der Investiti-
onsausgaben eines Budgets. Die Haushaltsermächti-
gung wird in Höhe des Gesamtbetrages aller Aufwen-
dungen und Rücklagenzuführungen sowie Investiti-
onsausgaben eines Budgets erteilt. Absatz 4, Haus-
haltsvermerke im Übrigen und Absatz 5 bleiben un-
berührt.
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(4)  Im Haushalt können bestimmte Haushaltsmittel
innerhalb und zwischen Budgets für zweckgebunden
erklärt werden. Dies ist mit einem Haushaltsvermerk
kenntlich zu machen.
(5)  Erträge sind auf die Verwendung für bestimmte
Aufwendungen beschränkt, soweit dafür eine rechtli-
che Verpflichtung besteht. Dies gilt sinngemäß für
Haushaltsmittel des Investitions- und Finanzierungs-
haushaltes.

§ 21
Deckungsfähigkeit

Budgets können unabhängig von den inhaltlichen
Aufgabenbereichen gegenseitig für deckungsfähig er-
klärt werden, wenn
a) ein verwaltungsmäßiger oder sachlicher Zusam-

menhang besteht oder
b) dadurch eine wirtschaftliche und sparsame Ver-

wendung von Haushaltsmitteln gefördert wird.

§ 22
Haushaltsvermerke

(1)  Im Haushaltsplan können Haushaltsvermerke mit
bestimmten Regelungswirkungen ausgebracht wer-
den.
(2)  Aufwendungen und die mit Investitionen und de-
ren Finanzierung verbundenen Haushaltsmittel, die
aus besonderen Gründen zunächst noch nicht realisiert
werden sollen oder im Einzelfall einer besonderen
vorherigen Zustimmung bedürfen, sind im Haushalts-
plan als gesperrt zu bezeichnen (Sperrvermerk). Über
die Aufhebung von Sperrvermerken entscheidet der
Ständige Haushaltsausschuss der Synode der EKD.

§ 23
Verfügungsmittel

(1)  Im Haushalt können angemessene Beträge veran-
schlagt werden, die bestimmten Personen für dienst-
liche Zwecke zur Verfügung stehen (Verfügungsmit-
tel).
(2)  Der Ansatz nach Absatz 1 darf nicht überschritten
werden. Die Mittel sind nicht übertragbar.
(3)  Erhöhen sich die Verfügungsmittel um Spenden,
die den berechtigten Personen zur freien Verfügung
zufließen, so ist Absatz 2 insoweit nicht anzuwenden

§ 24
Deckungsreserve

Zur Deckung von Budgetüberschreitungen können an-
gemessene Beträge als Deckungsreserve veranschlagt
werden. Der Ansatz darf nicht überschritten werden.
Die Mittel sind nicht übertragbar.

§ 25
Kredite

(1)  Kredite dürfen nur aufgenommen werden, wenn
eine andere Finanzierung nicht möglich oder wirt-
schaftlich nicht vertretbar ist.

(2)  Haushaltsmittel aus Kreditaufnahmen dürfen nur
insoweit im Haushaltsplan veranschlagt werden, als
die Zins- und Tilgungsverpflichtungen mit der dau-
ernden finanziellen Leistungsfähigkeit im Einklang
stehen.
(3)  Die Haushaltsmittel aus Kreditaufnahmen, die
Geldbeschaffungskosten sowie die Zinsen und Til-
gungsbeträge sind in Höhe der Rückzahlungsver-
pflichtung zu veranschlagen.
(4)  Die Zinsen sind im Ergebnishaushalt, die Til-
gungsbeträge im Investitions- und Finanzierungshaus-
halt zu veranschlagen.
(5)  Die Ermächtigung zur Aufnahme eines Kredits
nach Absatz 1 gilt über das Haushaltsjahr hinaus bis
zur Abwicklung des Vorhabens, für das der Kredit be-
stimmt war. Die Ermächtigung zur Aufnahme von
Krediten zur Aufrechterhaltung der Zahlungsfähigkeit
(Kassenkredit) gilt solange, bis das nächste Haushalts-
gesetz in Kraft getreten ist.
(6)  Ein Kassenkredit ist im Haushalt nicht zu veran-
schlagen.

§ 26
Investitionen

(1)  Haushaltsmittel für wesentliche Investitionen dür-
fen erst veranschlagt werden, wenn Pläne, Kostener-
mittlungen und Erläuterungen vorliegen, aus denen
sich die Art der Ausführung, die vorgesehene Finan-
zierung, die Folgekosten und ein Zeitplan ergeben.
(2)  Ausnahmen von Absatz 1 sind zulässig, wenn es
im Einzelfall nicht möglich ist, die Unterlagen recht-
zeitig fertig zu stellen, aus einer späteren Veranschla-
gung ein Nachteil erwachsen würde und die vorherige
Zustimmung des Kollegiums des Kirchenamtes der
EKD vorliegt. In diesen Fällen ist ein Sperrvermerk
anzubringen.
(3)  Bei Baumaßnahmen und sonstigen Investitionen,
die sich über mehrere Jahre erstrecken, sind neben
dem veranschlagten Jahresbedarf die Haushaltsmittel
(einschließlich Fremdfinanzierung und Kreditaufnah-
men) für die gesamte Maßnahme zu erläutern.
(4)  Haushaltsermächtigungen für Baumaßnahmen
und deren Finanzierung gelten über das Haushaltsjahr
hinaus bis zum Abschluss der Baumaßnahme fort.

§ 27
Verabschiedung des Haushaltsplans, vorläufige

Haushaltsführung
(1)  Der Haushaltsplan soll vor Beginn des Haushalts-
jahres aufgestellt und beschlossen werden. Er ist zu
veröffentlichen.
(2)  Sollte der Haushaltsplan ausnahmsweise nicht
rechtzeitig beschlossen sein, so ist die vorläufige
Haushaltsführung durch eine gesetzesvertretende Ver-
ordnung des Rates der EKD mit vorheriger Zustim-
mung des Ständigen Haushaltsausschusses der Syno-
de zu regeln. Diese Verordnung ist der Synode bei ih-
rem nächsten Zusammentritt vorzulegen.
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§ 28
Nachtragshaushalt

(1)  Der Haushalt kann nur bis zum Ablauf des Haus-
haltsjahres durch einen Nachtragshaushalt geändert
werden.
(2)  Ein Nachtragshaushalt soll aufgestellt werden,
wenn sich zeigt, dass
a) der Haushaltsausgleich erheblich gefährdet ist und

auch bei Ausnutzung jeder Sparmöglichkeit nur
durch eine Änderung des Haushalts erreicht wer-
den kann oder

b) Budgetüberschreitungen in einem im Verhältnis
zum Gesamthaushalt erheblichen Umfang eintre-
ten.

(3)  Der Nachtragshaushalt muss alle erheblichen Än-
derungen enthalten, die im Zeitpunkt seiner Aufstel-
lung erkennbar sind.
(4)  Für den Nachtragshaushalt gelten die Vorschriften
über den Haushaltsplan entsprechend.

§ 29
Sonderhaushalte

(1)  Für kirchliche Werke, Einrichtungen und Stiftun-
gen ohne eigene Rechtspersönlichkeit sowie sonstige
Sondervermögen der EKD können Sonderhaushalte
aufgestellt werden.
(2)  Im Haushaltsplan der EKD sind die Zuführungen
oder Ablieferungen an diese Sonderhaushalte zu be-
rücksichtigen (Grundsatz der Haushaltseinheit), so-
weit es sich nicht um in sich geschlossene Finanzie-
rungskreise handelt.

Abschnitt 3
Ausführung des Haushalts

§ 30
Erhebung und Bewirtschaftung der

Haushaltsmittel
(1)  Die Erträge sind vollständig zu erheben, zu erfas-
sen und die Forderungen rechtzeitig einzuziehen. Ihr
Eingang ist zu überwachen.
(2)  Die Budgets sind so zu bewirtschaften, dass
a) die vorgegebenen Ziele wirtschaftlich und zweck-

mäßig erreicht werden und
b) die gebotene Sparsamkeit geübt wird.
(3)  Die Mittel sind erst in Anspruch zu nehmen, wenn
es die Erfüllung der Aufgaben erfordert.
(4)  Leistungen vor Empfang der Gegenleistung (Vor-
leistungen) sollen nur vereinbart oder bewirkt werden,
soweit es allgemein üblich oder durch besondere Um-
stände gerechtfertigt ist. Für Vorleistungen sind die
erforderlichen allgemein üblichen Sicherheiten zu
verlangen.
(5)  Verpflichtungen für Investitionen dürfen unbe-
schadet anderer Bestimmungen erst eingegangen wer-
den, wenn deren Finanzierung gesichert ist. Dabei darf

die Finanzierung anderer Maßnahmen nicht beein-
trächtigt werden.

§ 31
Gewährung von Darlehen

Für kirchliche Zwecke können im Rahmen der gemäß
Haushaltsgesetz höchstzulässigen Summe Darlehen
gewährt werden. Die Abteilungsleitung Finanzen
kann hierüber bis 75.000 Euro entscheiden, bei darü-
ber hinaus gehenden Beträgen entscheidet der Ständi-
ge Haushaltsausschusses der Synode der EKD.

§ 32
Innere Darlehen

(1)  Werden Finanzmittel zur Deckung von Rücklagen
oder anderen Passivpositionen für den vorgesehenen
Zweck einstweilen nicht benötigt, können sie vorüber-
gehend als liquide Mittel in Anspruch genommen wer-
den (Innere Darlehen), wenn sichergestellt ist, dass die
Verfügbarkeit im Bedarfsfall nicht beeinträchtigt ist.
(2)  Die Rückführung zur vorgesehenen Zweckbin-
dung und eine angemessene Verzinsung sind festzu-
legen. Innere Darlehen sind in der Bilanz als Korrek-
turposten zu den Rücklagen auszuweisen.
(3)  Die Inanspruchnahme von Inneren Darlehen be-
darf der vorherigen Zustimmung des Ständigen Haus-
haltsausschusses der Synode der EKD.

§ 33
Budgetabweichungen

(1)  Die Überschreitung des geplanten Gesamtbetra-
ges der Aufwendungen einschließlich der Rücklagen-
zuführungen und Finanzierungsanteile für Investitio-
nen eines Budgets ist nur zulässig, wenn veranschlagte
Entnahmen aus den dem Budget zugeordneten Rück-
lagen zur Deckung nicht ausreichen und wenn
a) entsprechende Mehrerträge bereits erwirtschaftet

wurden,
b) entsprechende Mehrerträge erwartet werden und

die vorherige Zustimmung der Abteilungsleitung
Finanzen vorliegt,

c) die vorherige Zustimmung zur Rücklagenentnah-
me nach Absatz 3 erteilt ist,

d) die Voraussetzungen für eine Budgetübertragung
nach Absatz 4 oder

e) die Voraussetzungen für eine Budgetüberschrei-
tung nach Absatz 5 erfüllt sind.

(2)  Wird der Gesamtbetrag der geplanten Erträge ein-
schließlich der veranschlagten Rücklagenentnahmen
eines Budgets nicht erreicht, ist sicherzustellen, dass
a) ein Ausgleich durch entsprechende Minderauf-

wendungen erfolgt,
b) die vorherige Zustimmung zur Rücklagenentnah-

me nach Absatz 3 erteilt ist,
c) die Voraussetzungen für eine Budgetübertragung

nach Absatz 4 oder
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d) die Voraussetzungen für eine Budgetüberschrei-
tung nach Absatz 5 erfüllt sind.

(3)  Nicht veranschlagte Entnahmen aus Rücklagen,
die dem Budget zugeordnet sind, sind bis zu 75.000
Euro im Einzelfall mit vorheriger Zustimmung der
Abteilungsleitung Finanzen zulässig. Nicht veran-
schlagte Entnahmen aus anderen Rücklagen sind bis
zu 75.000 Euro im Einzelfall mit vorheriger Zustim-
mung der Abteilungsleitung Finanzen zulässig, wenn
ein unvorhersehbarer und unabweisbarer Bedarf be-
steht oder ein Fall des Absatzes 5 vorliegt. Für dar-
überhinausgehende nicht veranschlagte Entnahmen
aus den dem Budget zugeordneten Rücklagen ist die
vorherige Zustimmung des Ständigen Haushaltsaus-
schusses der Synode der EKD erforderlich.
(4)  Minderaufwendungen oder Mehrerträge eines
Budgets können zur Deckung von Mehraufwendun-
gen oder Mindererträgen eines anderen Budgets mit
vorheriger Zustimmung der Abteilungsleitung Finan-
zen bis zu einer Höhe von 75 000 Euro im Einzelfall
übertragen werden (Budgetübertragung). Für darüber-
hinausgehende Budgetübertragungen ist die vorherige
Zustimmung des Ständigen Haushaltsausschusses der
Synode der EKD erforderlich.
(5)  Ist der Ausgleich nach den Absätzen 1 bis 4 nicht
möglich, handelt es sich um eine Budgetüberschrei-
tung. Diese ist nur zulässig, wenn eine unabweisbare
Rechtsverpflichtung zur Leistung der Mehraufwen-
dungen besteht.

§ 34
Sicherung des Haushalts

(1)  Die Inanspruchnahme der haushaltsrechtlichen
Ermächtigung ist zu überwachen. Die bei den einzel-
nen Budgets noch zur Verfügung stehenden Mittel
müssen stets erkennbar sein.
(2)  Ist der Haushaltsausgleich gefährdet, so sind un-
verzüglich erforderliche und geeignete Maßnahmen
zur Sicherstellung des Haushaltsausgleichs zu treffen.

§ 35
Sachliche und zeitliche Bindung

(1)  Haushaltsmittel dürfen nur zu dem im Haushalt
bezeichneten Zweck, soweit und solange er fortdauert,
jedoch nur bis zum Ende des Haushaltsjahres in An-
spruch genommen werden.
(2)  Übertragbare Haushaltsmittel dürfen für die je-
weilige Zweckbestimmung über das Haushaltsjahr
hinaus bis zum Ende des auf die Bewilligung folgen-
den zweitnächsten Haushaltsjahres für den jeweiligen
Zweck verfügbar bleiben.
(3)  Zweckgebundene Haushaltsmittel bleiben auch
über das Haushaltsjahr hinaus zweckgebunden, solan-
ge der Zweck fortdauert.

§ 36
Abgrenzung der Haushaltsjahre und

Haushaltsmittel
(1)  Erträge und Aufwendungen sind unabhängig vom
Zeitpunkt der entsprechenden Zahlung dem Haus-
haltsjahr zuzuordnen, in welchem ihre wirtschaftliche
Verursachung liegt. Sie sind bei dem inhaltlichen Auf-
gabenbereich zu buchen, dem sie wirtschaftlich zuzu-
rechnen sind.
(2)  Einzahlungen und Auszahlungen sind dem Haus-
haltsjahr zuzuordnen, in welchem sie eingehen oder
geleistet werden.
(3)  Einnahmen und Ausgaben für Investitionen sind
der Investitionsmaßnahme zuzuordnen, für die sie be-
nötigt werden.
(4)  Abweichend von Absatz 1 und 2 sind die Zinser-
trägnisse des Finanzanlagenpools nach dem Zufluss-
prinzip zu buchen.

§ 37
Vorläufige und durchlaufende

Rechnungsvorgänge
(1)  Eine Auszahlung soll als sonstige Forderung und
eine Einzahlung als sonstige Verbindlichkeit gebucht
werden, wenn die Zuordnung zum Haushalt noch nicht
möglich ist.
(2)  Irrtümlich eingehende oder zur Weiterleitung an
Dritte bestimmte Einzahlungen sind als Verbindlich-
keit auszuweisen.

§ 38
Vergabe von Aufträgen

(1)  Aufträge sind in einem den Grundsätzen der Wirt-
schaftlichkeit und Sparsamkeit entsprechenden trans-
parenten Verfahren nach der Vergabeordnung der
EKD zu vergeben.
(2)  Zur Sicherung dieser Anforderungen sind in der
Vergabeordnung die Grundsätze der Bedarfsermitt-
lung und -festlegung, der Vergabearten und -verfah-
ren, der Bieterauswahl und Auftragsvergabe, der Zu-
ständigkeiten und Ausnahmetatbestände sowie der
Dokumentation zu regeln.

§ 39
Vertragliche Verpflichtungen über mehrere

Haushaltsjahre
(1)  Verpflichtungen über mehrere Haushaltsjahre
dürfen eingegangen werden, wenn der Haushalt dazu
ermächtigt (Verpflichtungsermächtigung). Im Übri-
gen kann der Ständige Haushaltsausschuss der Synode
der EKD im Einzelfall die vorherige Zustimmung er-
teilen.
(2)  Verpflichtungen für laufende Geschäfte dürfen
eingegangen werden, ohne dass die Voraussetzungen
des Absatzes 1 vorliegen.
(3)  Bürgschaften, soweit sie den höchstzulässigen
Gesamtbetrag gemäß § 16 Absatz 2 Buchstabe i) über-
steigen, sowie Garantien oder sonstige Gewährleis-
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tungen bedürfen vor ihrer rechtswirksamen Erklärung
der Zustimmung des Ständigen Haushaltsausschusses
der Synode der EKD.

§ 40
Stellenbewirtschaftung

(1)  Ist eine Stelle ohne nähere Angabe als “kw“ be-
zeichnet, darf die nächste freiwerdende Stelle dersel-
ben Besoldungs- oder Entgeltgruppe der gleichen
Fachrichtung nicht mehr besetzt werden.
(2)  Ist eine Stelle ohne Bestimmung der Vorausset-
zungen als “ku“ bezeichnet, gilt die nächste freiwer-
dende Stelle derselben Besoldungs- oder Entgeltgrup-
pe der gleichen Fachrichtung im Zeitpunkt ihres Frei-
werdens als in die Stelle umgewandelt, die in dem
Umwandlungsvermerk angegeben ist.

§ 41
Stundung, Niederschlagung und Erlass von

Forderungen
(1)  Forderungen dürfen nur
a) gestundet werden, wenn die sofortige Einziehung

mit erheblichen Härten für die zahlungspflichtige
Person verbunden wäre und der Anspruch durch
die Stundung nicht gefährdet wird,

b) niedergeschlagen werden, wenn feststeht, dass die
Einziehung keinen Erfolg haben wird, oder wenn
die Kosten der Einziehung außer Verhältnis zur
Höhe des Anspruchs stehen, oder

c) erlassen werden, wenn die Einziehung nach Lage
des Falles für die zahlungspflichtige Person eine
besondere Härte bedeuten würde.

Das Gleiche gilt für die Rückzahlung oder die An-
rechnung von geleisteten Beträgen.
(2)  Mit einer Stundung ist zugleich zu entscheiden, ob
Stundungszinsen erhoben werden sollen. Die Stun-
dung ist unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Wi-
derrufs auszusprechen.
(3)  Über Stundungen und Niederschlagungen ent-
scheidet die Abteilungsleitung Finanzen. Sie kann die
Befugnis bis zu 100 Euro auf die Kassenleitung über-
tragen.
(4)  Das Gleiche gilt für den Erlass von Forderungen
im Einzelfall bis zu 25.000 Euro. Der Erlass von hö-
heren Beträgen bedarf der vorherigen Zustimmung
des Ständigen Haushaltsausschusses der Synode der
EKD.
(5)  Stundung, Niederschlagung und Erlass sind der
Kasse der EKD unverzüglich mitzuteilen.

§ 42
Anordnungen

(1)  Die Ausführung des Haushalts durch Buchungen
und Zahlungen erfolgt auf der Grundlage von Anord-
nungen.
(2)  Sie sind schriftlich als Einzel-, Sammel- oder Dau-
eranordnungen zu erteilen. Unterlagen, die die Zah-

lung oder Buchung begründen, sollen beigefügt wer-
den. Auf die Schriftform kann verzichtet werden,
wenn ein von der Abteilungsleitung Finanzen freige-
gebenes EDV- gestütztes automatisiertes Anord-
nungsverfahren verwendet wird.
(3)  Anordnungen sind unverzüglich zu erstellen, so-
bald der Rechtsgrund, der Debitor oder Kreditor, Be-
trag und Fälligkeit feststehen. Die anordnende Stelle
hat die Finanzbuchhaltung darauf hinzuweisen, wenn
mit größeren Einnahmen zu rechnen ist oder größere
Zahlungen zu leisten sind.
(4)  Hat die Kasse der EKD gegen Form oder Inhalt
einer Anordnung Bedenken, so hat sie diese der
anordnenden Person schriftlich mitzuteilen. Werden
die Bedenken zurückgewiesen, so hat das gleichfalls
schriftlich zu erfolgen. Der Schriftwechsel soll der
Anordnung beigefügt werden.
(5)  Die Kasse der EKD ist über Art und Umfang der
Anordnungsbefugnis aller Anordnungsberechtigten
schriftlich zu unterrichten. Der Kasse der EKD sind
jeweils bestätigte Unterschriftsproben vorzulegen.
(6)  Die Kasse der EKD kann durch Allgemeine
Anordnungen jeweils für ein Haushaltsjahr mit Bu-
chungen oder Zahlungen beauftragt werden, die re-
gelmäßig wiederkehren und die nach Art und Höhe
bestimmbar sind.
(7)  Die Erträge und Aufwendungen sowie die mit In-
vestitionen und deren Finanzierung verbundenen
Haushaltsmittel sind in voller Höhe und getrennt von-
einander anzuordnen; sie dürfen nach dem Saldie-
rungsverbot nicht vorweg gegeneinander aufgerech-
net werden.
(8)  Abschreibungen und Erträge aus der Auflösung
von Sonderposten für erhaltene Investitionszuschüsse
sind zur Aufnahme in die Bücher allgemein anzuord-
nen. Außerplanmäßige Abschreibungen und Zu-
schreibungen sind gesondert anzuordnen. Dies gilt
auch bei der Zuordnung eines Vermögensgegenstan-
des des Anlagevermögens zu einem anderen Budget.
(9)  Ohne Anordnung dürfen abgewickelt werden:
a) Einzahlungen, deren Zuordnung noch zu klären

ist, und durchlaufende Rechnungsvorgänge,
b) Verteilung von Kosten und Erlösen in der Kosten-

und Leistungsrechnung, insbesondere wenn Ver-
teilungsschlüssel festgelegt wurden,

c) Bildung und Auflösung von Rechnungsabgren-
zungen,

d) Berichtigungen von fehlerhaften Buchungen, so-
fern für diese Fälle eine ordnungsgemäße Anord-
nung vorgelegen hat, der Fehler jedoch in der Fi-
nanzbuchhaltung entstanden ist,

e) Abschluss der Ergebniskonten oder
f) betragsgleiche Umbuchungen zwischen Barkas-

senbestand und Guthaben bei Kreditinstituten so-
wie zwischen verschiedenen Guthaben desselben
Kontoinhabers.
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Werden die Aufgaben der Finanzbuchhaltung von ei-
ner gemeinsamen Finanzbuchhaltung wahrgenom-
men, können weitere Regelungen getroffen werden.
(10)  Weitere für die Haushaltsausführung und zur
Kassensicherheit notwendige Bestimmungen über
Anordnungen und Feststellungen sollen in einer Aus-
führungsbestimmung festgelegt werden.

§ 43
Anordnungsbefugnis, Feststellungsbefugnis

(1)  Der Präsident oder die Präsidentin des Kirchen-
amtes der EKD bestellt die Personen, die befugt sind,
Anordnungen zu erteilen (Anordnungsbefugnis) und
bestimmt den Umfang dieser Befugnis. Das Gleiche
gilt für die Bestellung der Personen, die zur Erteilung
von Feststellungsvermerken zur sachlichen und rech-
nerischen Richtigkeit befugt sind (Feststellungsbefug-
nis). Wer die sachliche und rechnerische Richtigkeit
feststellt, darf nicht gleichzeitig anordnen. Der Präsi-
dent oder die Präsidentin kann die Befugnis auf die
Abteilungsleitung Finanzen delegieren.
(2)  Anordnung und Ausführung der Zahlung dürfen
nicht von derselben Person wahrgenommen werden.
Personen, denen die Ausführung von Zahlungen ob-
liegt, dürfen die sachliche und rechnerische Richtig-
keit feststellen, wenn und soweit der Sachverhalt nur
von ihnen beurteilt werden kann.
(3)  Anordnungsberechtigte dürfen keine Anordnun-
gen erteilen, die auf sie lauten oder wenn sie mit der
dadurch berechtigten Person verheiratet oder verpart-
nert sind. Das Gleiche gilt für Personen, die mit den
Anordnungsberechtigten nach den Vorschriften des
bürgerlichen Rechts bis zum 3. Grad verwandt, bis
zum 2. Grad verschwägert sind oder die mit den
Anordnungsberechtigten in häuslicher Gemeinschaft
leben.

Abschnitt 4
Finanzbuchhaltung

§ 44
Rechnungswesen

(1)  Das Rechnungswesen
a) stellt die erforderlichen Informationen für die

Aufstellung und die Ausführung des Haushalts
bereit,

b) ermöglicht die Aufstellung des Jahresabschlusses,
c) gewährleistet die Überprüfung des Umgangs mit

kirchlichen Mitteln im Hinblick auf Rechtmäßig-
keit, Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit und

d) stellt notwendige statistische Informationen im
Rahmen der Haushaltssystematik der EKD zur
Verfügung.

(2)  Zur Erfüllung der in Absatz 1 genannten Zwecke
führt das Kirchenamt der EKD Bücher im System der
doppelten Buchführung, in denen nach den Grundsät-
zen der ordnungsgemäßen Buchführung
a) alle Erträge und Aufwendungen,

b) der Bestand, die Zusammensetzung und die Ver-
änderung des Vermögens, des Reinvermögens,
der Sonderposten und der Schulden, sowie

c) die fremden Finanzmittel verzeichnet sind.

§ 45
Organisation der Kasse der EKD

(1)  Die Kasse der EKD ist als Einheitskasse dafür
verantwortlich, den gesamten Zahlungsverkehr abzu-
wickeln, die Buchungen vorzunehmen, die Belege zu
sammeln und die Rechnungslegung vorzubereiten
(Buchhaltung).
(2)  Weitere Buchhaltungen (Sonderkassen) dürfen
nur eingerichtet werden, wenn ein unabweisbarer Be-
darf besteht. Die Einrichtung von Sonderkassen bedarf
der vorherigen Zustimmung des Ständigen Haushalt-
sausschusses der Synode der EKD.
(3)  Unbeschadet der Dienstaufsicht des Präsidenten
oder der Präsidentin des Kirchenamtes der EKD führt
die Abteilungsleitung Finanzen die Fachaufsicht über
die Kasse der EKD, ihre Zahlstellen und die Sonder-
kassen (Kassenaufsicht).
(4)  Aufgaben der Kasse der EKD können in begrün-
deten Fällen ganz oder teilweise einer anderen Stelle
übertragen werden. Dabei muss insbesondere sicher-
gestellt sein, dass
a) die geltenden Vorschriften beachtet werden,
b) den für die Prüfung zuständigen Stellen ausrei-

chende Prüfungsmöglichkeiten auch hinsichtlich
des Einsatzes EDV-gestützter Verfahren gewährt
werden und

c) die andere Stelle im Falle eines Verschuldens ge-
genüber der auftraggebenden Stelle oder Dritten
für Schäden haftet.

Die Kassenaufsicht muss gewährleistet sein.
(5)  Die Kasse der EKD kann mit der Besorgung von
Kassengeschäften Dritter betraut werden (fremde
Kassengeschäfte), wenn gewährleistet ist, dass diese
Kassengeschäfte in die Prüfung der Kasse der EKD
einbezogen werden. Die Trennung der Bücher für ei-
gene und für fremde Kassengeschäfte ist zu gewähr-
leisten.
(6)  Finanzmittel, welche die Kasse der EKD für Dritte
verwaltet, sind in einer gesonderten Rechnung zu füh-
ren. Dies gilt auch für Finanzanlagen der EKD, welche
zusammen mit Finanzanlagen von Dritten verwaltet
werden (Finanzanlagenpool). Im Jahresabschluss der
EKD sind nur die Ansprüche gegen den Finanzanla-
genpool und die ihr zuzurechnenden Nettoerträge zu
berücksichtigen.
(7)  Eine Ordnung für den Finanzanlagenpool soll die
Einrichtung eines Beirates, Grundsätze der Zinsver-
teilung, Bildung einer Zinsschwankungs- und Risiko-
rücklage sowie Regelungen über den Beitritt und das
Ausscheiden aus dem Finanzanlagenpool enthalten.
Die Ordnung ist von allen Rechtsträgern, die Finanz-
mittel im Finanzanlagenpool verwalten lassen, in ge-
eigneter Form anzuerkennen.
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§ 46
Verwahrgelass

Die Kasse der EKD führt über den Bestand der bei ihr
hinterlegten Wertgegenstände (Verwahrgelass) und
deren Zu- und Abgänge ein Verzeichnis. Die Ein- und
Auslieferungen von Wertgegenständen sind anzuord-
nen.

§ 47
Handvorschüsse, Barkassen und Zahlstellen

(1)  Zur Leistung kleinerer Auszahlungen und Ab-
wicklung kleinerer Einzahlungen bestimmter Art kön-
nen Handvorschüsse bewilligt werden.
(2)  Zahlstellen und Barkassen können eingerichtet
werden; sie sind Teil der Kasse der EKD.
(3)  In einer Dienstanweisung sollen die Zweckbe-
stimmungen von Handvorschüssen, deren Errichtung,
Verwaltung, Abrechnung und Ausgleich sowie evtl.
Vorgaben zur Einrichtung und Führung von Abwick-
lungskonten festgelegt werden.

§ 48
Personal der Kasse der EKD

(1)  Die Kassenleitung ist für die ordnungsmäßige Er-
ledigung der Kassengeschäfte verantwortlich. Die für
die Kasse der EKD bestimmten Sendungen sind der
Kassenleitung unmittelbar und ungeöffnet zuzuleiten.
(2)  In der Kasse der EKD dürfen nur Personen be-
schäftigt werden, deren Eignung und Zuverlässigkeit
festgestellt worden ist.
(3)  Die in der Kasse der EKD beschäftigten Personen
dürfen weder untereinander noch mit Anordnungsbe-
rechtigten und den die Kassenaufsicht führenden Per-
sonen verheiratet oder verpartnert, bis zum 3. Grad
verwandt, bis zum 2. Grad verschwägert oder in häus-
licher Gemeinschaft leben. Ausnahmen bedürfen der
Zustimmung des Präsidenten oder der Präsidentin des
Kirchenamtes der EKD.

§ 49
Geschäftsverteilung in der Kasse der EKD

(1)  In der Kasse sind das Führen der Bücher und das
Ausführen von Zahlungen von verschiedenen Perso-
nen wahrzunehmen. Eine regelmäßige Vertretung
zwischen diesen ist unzulässig.
(2)  In begründeten Fällen kann der Präsident oder die
Präsidentin des Kirchenamtes der EKD auf Vorschlag
der Abteilungsleitung Finanzen Ausnahmen zulassen.

§ 50
Konten für den Zahlungsverkehr

(1)  Der Präsident oder die Präsidentin des Kirchen-
amtes der EKD entscheidet über die Einrichtung von
Konten und Depots bei Geldinstituten und regelt, wel-
che Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen Verfügungsbe-
rechtigung erhalten. Die Konten sind auf den Namen
der Kasse der EKD einzurichten.

(2)  Verfügungsberechtigungen über die Konten und
Depots sind in der Regel jeweils zwei in der Kasse der
EKD beschäftigten Personen gemeinsam zu übertra-
gen.

§ 51
Zahlungen

(1)  Über jede Zahlung, die durch Übergabe oder Über-
sendung von Zahlungsmitteln bewirkt oder geleistet
wird, ist der einzahlenden Person ein Nachweis (Quit-
tung) zu erteilen oder von der empfangsberechtigten
Person eine Quittung zu verlangen.
(2)  Die Quittung, die bei der Übergabe von Zahlungs-
mitteln von der empfangsberechtigten Person zu ver-
langen ist, ist unmittelbar auf der Anordnung anzu-
bringen oder ihr beizufügen.
(3)  Werden die Überweisungen im EDV-gestützten
Verfahren abgewickelt, sind die einzelnen Zahlungen
in einer Liste zusammenzustellen. Die Übereinstim-
mung der Liste mit den Anordnungen ist mindestens
stichprobenweise zu prüfen und zu bescheinigen.
(4)  Lastschriftmandate dürfen nur durch die Konto-
verfügungsberechtigten erteilt werden.

§ 52
Führung der Bücher

(1)  Die Eintragungen in den Büchern müssen voll-
ständig, richtig, geordnet, periodisch, zeitgerecht und
nachprüfbar vorgenommen werden.
(2)  Die Buchführung richtet sich nach den Grundsät-
zen ordnungsmäßiger Buchführung. Sie muss so be-
schaffen sein, dass sie in angemessener Zeit einem
sachverständigen Dritten einen Überblick über die Ge-
schäftsvorfälle, den Ressourceneinsatz und -ver-
brauch und die wirtschaftliche und finanzielle Lage
der EKD vermittelt. Die Geschäftsvorfälle müssen
sich in ihrer Entstehung und Abwicklung nachvoll-
ziehen lassen.
(3)  Die Geschäftsvorfälle sind nach zeitlicher Ord-
nung (Grundbuch oder Journal) und nach sachlicher
Ordnung (Hauptbuch) darzustellen.
(4)  Nebenbücher und Vorbücher erweitern die Haupt-
buchhaltung um bestimmte Einzelinformationen.
(5)  Die Bücher sind so zu führen, dass
a) sie zusammen mit den Belegen beweiskräftige

Unterlagen für den Haushaltsplan und den Jahres-
abschluss sind,

b) Unregelmäßigkeiten durch ein internes Kontroll-
system ausgeschlossen sind und

c) alle Zahlungs- und Buchungsvorgänge durch ei-
nen sachverständigen Dritten in angemessener
Zeit nachprüfbar sind.

(6)  Aus den Büchern müssen in Verbindung mit den
Belegen der Buchungsgrund und die einzahlende oder
empfangsberechtigte Person festzustellen sein.
(7)  Die Buchführung muss so beschaffen sein, dass
Eintragungen und Aufzeichnungen nicht in der Weise
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geändert werden können, dass der ursprüngliche Inhalt
nicht mehr feststellbar ist. Ebenso dürfen keine Ver-
änderungen vorgenommen werden können, die unge-
wiss lassen, ob sie ursprünglich oder erst später ge-
macht worden sind. Die Bücher sind durch geeignete
Maßnahmen gegen Verlust, Beschädigung, Wegnah-
me und unbefugte Veränderungen zu schützen.
(8)  Den Buchungen sind Belege, durch die der Nach-
weis der richtigen und vollständigen Ermittlung der
Ansprüche und Verpflichtungen zu erbringen ist, zu-
grunde zu legen. Die Buchungsbelege müssen Hin-
weise enthalten, die eine Verbindung zu den Eintra-
gungen in den Büchern herstellen. Die Abteilungslei-
tung Finanzen regelt die Ordnung, nach der die Belege
abzulegen sind.
(9)  Die Bücher werden in EDV-gestützten Verfahren
geführt. Dabei muss sichergestellt sein, dass
a) das angewandte Verfahren von der Abteilungslei-

tung Finanzen nach vorausgegangener Prüfung
freigegeben ist,

b) die verwendeten Programme dokumentiert sind,
c) die Daten vollständig und richtig erfasst, eingege-

ben, verarbeitet, gespeichert und ausgegeben wer-
den,

d) in das Verfahren nicht unbefugt eingegriffen wer-
den kann und nachvollziehbar dokumentiert ist,
wer, wann, welche Daten eingegeben oder verän-
dert hat,

e) die Unterlagen, die für den Nachweis der maschi-
nellen Abwicklung der Buchungsvorgänge erfor-
derlich sind, und die Dokumentation der verwen-
deten Programme bis zum Ablauf der Aufbewah-
rungsfrist für Belege verfügbar bleiben,

f) Berichtigungen der Bücher protokolliert und die
Protokolle wie Belege aufbewahrt werden,

g) die in Buchstabe c) genannten Tätigkeitsbereiche
gegenüber der Programmierung, dem Customi-
zing und der technischen Administration und so-
weit erforderlich gegeneinander abgegrenzt und
die dafür Verantwortlichen bestimmt werden und

h) die wesentlichen Grundsätze zur ordnungsmäßi-
gen Führung und Aufbewahrung von Büchern,
Aufzeichnungen und Unterlagen in elektronischer
Form sowie zum Datenzugriff (GoBD) beachtet
werden.

§ 53
Buchungen

(1)  Die Ordnung für die sachliche Buchung folgt der
Gliederung des Haushalts.
(2)  Der Buchführung ist ein Kontenplan zugrunde zu
legen. Der Kontenplan ist aus dem Kontenrahmen der
Haushaltssystematik der EKD zu entwickeln; er kann
bei Bedarf ergänzt werden.
(3)  Die Abteilungsleitung Finanzen regelt eine geeig-
nete Art der Speicherung der Daten. Sie stellt sicher,
dass das Verfahren technisch und organisatorisch si-
cher sowie wirtschaftlich ist. Kann eine geeignete

Speicherung der Daten nicht sichergestellt werden,
sind grundsätzlich alle für die Buchung relevanten
Daten sowie zugehörige Auswertungen auszudru-
cken. Längste Ausdruckperiode ist das Haushaltsjahr.

§ 54
Zeitpunkt der Buchungen

Forderungen und Verbindlichkeiten sind zum Zeit-
punkt ihrer Entstehung, Ein- und Auszahlungen zum
Zeitpunkt ihrer Leistung und nicht zahlungswirksame
Veränderungen des Vermögens, der Sonderposten und
der Rückstellungen sind spätestens im Rahmen der
Jahresabschlussarbeiten zu buchen. Aufwendungen
und Erträge sind für das Jahr ihrer wirtschaftlichen
Verursachung zu erfassen.

§ 55
Abschluss der Bar- und Bankbestände

(1)  An jedem Tag, an dem Zahlungen erfolgt sind,
sind die Buchbestände der Bankkonten mit den Bank-
kontoauszügen abzugleichen. Die Ergebnisse der Bar-
kassen sind in einem Tagesabschlussprotokoll nach-
zuweisen und schriftlich anzuerkennen. Für den Ab-
gleich der Bestände kann eine längere Frist durch die
Kassenaufsicht zugelassen werden
(2)  Wird ein Kassenfehlbetrag festgestellt, so ist dies
beim Abgleich zu vermerken. Er ist zunächst als sons-
tige Forderung zu buchen. Die Kassenaufsicht ist un-
verzüglich zu unterrichten. Bleibt der Kassenfehlbe-
trag unaufgeklärt und besteht keine Haftung oder ist
kein Ersatz zu erlangen, so ist der Fehlbetrag als Auf-
wand in der Ergebnisrechnung zu übernehmen.
(3)  Wird ein Kassenüberschuss festgestellt, so ist dies
beim Abgleich zu vermerken. Er ist zunächst als sons-
tige Verbindlichkeit zu buchen. Die Kassenaufsicht ist
unverzüglich zu unterrichten. Kann der Überschuss
aufgeklärt werden, darf er der empfangsberechtigten
Person nur aufgrund einer Auszahlungsanordnung
ausgezahlt werden. Kann er bis zum Jahresabschluss
nicht aufgeklärt werden, ist er als Ertrag in der Ergeb-
nisrechnung zu vereinnahmen.

Abschnitt 5
Ansatz und Bewertung des Vermögens und der

Schulden

§ 56
Inventur und Inventar

(1)  Die EKD hat zum Schluss des Haushaltsjahres ihre
Grundstücke, Forderungen, Sonderposten und Schul-
den, die liquiden Mittel sowie die sonstigen Vermö-
gensgegenstände zu erfassen (Inventur) und mit ihrem
Einzelwert in einem Inventarverzeichnis (Inventar)
auszuweisen. Das Inventar ist innerhalb der einem
ordnungsmäßigen Geschäftsgang entsprechenden
Zeit aufzustellen.
(2)  Körperliche Vermögensgegenstände sind in der
Regel durch eine körperliche Bestandsaufnahme zu
erfassen. Auf die körperliche Bestandsaufnahme kann
verzichtet werden, wenn anhand vorhandener Ver-
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zeichnisse der Bestand nach Art, Menge und Wert
ausreichend sicher festgestellt werden kann (Buchin-
ventur).
(3)  Geringwertige Vermögensgegenstände des Anla-
gevermögens müssen nicht bilanziert werden.
(4)  Vermögensgegenstände des Sachanlagevermö-
gens sowie Vorräte können, wenn sie regelmäßig er-
setzt werden und ihr Gesamtwert von nachrangiger
Bedeutung ist, mit einer gleichbleibenden Menge und
einem gleichbleibenden Wert angesetzt werden, so-
fern ihr Bestand in seiner Größe, seinem Wert und
seiner Zusammensetzung nur geringen Veränderun-
gen unterliegt.
(5)  Sofern Vorräte bereits aus Lagern abgegeben wor-
den sind, gelten sie als verbraucht.
(6)  Gleichartige Vermögensgegenstände des Vorrats-
vermögens sowie andere gleichartige oder annähernd
gleichwertige bewegliche Vermögensgegenstände
und Schulden können jeweils zu einer Gruppe zusam-
mengefasst und mit dem gewogenen Durchschnitts-
wert angesetzt werden.
(7)  Maßgeblich für die Inventarisierungspflicht ist das
wirtschaftliche Eigentum.

§ 57
Allgemeine Bewertungsgrundsätze

(1)  Bei der Bewertung der Vermögensgegenstände
und Schulden gilt:
a) Die Wertansätze in der Eröffnungsbilanz des

Haushaltsjahres müssen mit denen der Schlussbi-
lanz des Vorjahres übereinstimmen (Bilanziden-
tität).

b) Die Vermögensgegenstände und Schulden sind
zum Abschlussstichtag grundsätzlich einzeln zu
bewerten (Einzelbewertung).

c) Es ist vorsichtig zu bewerten, namentlich sind alle
vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum
Abschlussstichtag entstanden sind, zu berücksich-
tigen, selbst wenn diese erst zwischen dem Ab-
schlussstichtag und dem Tag der Aufstellung des
Jahresabschlusses bekannt geworden sind (Vor-
sichtsprinzip).

d) (Wert-) Gewinne sind nur zu berücksichtigen,
wenn sie am Abschlussstichtag realisiert sind (Re-
alisationsprinzip).

e) Die im Vorjahr angewandten Ansatz- und Bewer-
tungsmethoden sollen beibehalten werden (Be-
wertungsstetigkeit).

(2)  Von den Grundsätzen nach Absatz 1 darf nur in
begründeten Ausnahmefällen abgewichen werden.
Diese sind im Anhang zu erläutern.
(3)  In den Bewertungs- und Bilanzierungsrichtlinien
ist die Konkretisierung der Ansatz- und Bewertungs-
methoden für die einzelnen Bilanzpositionen vorzu-
nehmen.

§ 58
Wertansätze der Vermögensgegenstände und

Schulden
(1)  Vermögensgegenstände sind mit den Anschaf-
fungs- oder Herstellungskosten, vermindert um Ab-
schreibungen nach § 59, anzusetzen.
(2)  Anschaffungskosten sind die Aufwendungen, die
geleistet werden, um einen Vermögensgegenstand zu
erwerben und ihn in einen betriebsbereiten Zustand zu
versetzen, soweit sie dem Vermögensgegenstand ein-
zeln zugeordnet werden können. Zu den Anschaf-
fungskosten gehören auch die Nebenkosten sowie die
nachträglichen Anschaffungskosten. Minderungen
des Anschaffungspreises sind abzusetzen. Erhaltene
Zuwendungen von Dritten für die Anschaffung von
Vermögensgegenständen des Anlagevermögens sind
nicht von den Anschaffungskosten abzusetzen.
(3)  Bei unentgeltlich überlassenen Vermögensgegen-
ständen (Sachzuwendungen) kann an die Stelle der
Anschaffungskosten nach Absatz 2 Satz 1 der beizu-
legende Wert zum Übertragungszeitpunkt zuzüglich
Nebenkosten und nachträglichen Anschaffungskosten
treten, wenn dies der verbesserten Darstellung der
Vermögenslage dient. Bei zweckgebundenen Sachzu-
wendungen ist in Höhe des beizulegenden Wertes ein
Sonderposten zu bilanzieren. Erfolgt die Sachzuwen-
dung ohne Zweckbindung, ist der Vermögensgrund-
bestand in Höhe des beizulegenden Wertes ergebnis-
neutral zu erhöhen.
(4)  Herstellungskosten sind die Aufwendungen, die
durch den Verbrauch von Gütern und die Inanspruch-
nahme von Diensten für die Herstellung eines Vermö-
gensgegenstands, seine Erweiterung oder für eine über
seinen ursprünglichen Zustand hinausgehende we-
sentliche Verbesserung entstehen. Bei der Berechnung
der Herstellungskosten dürfen auch angemessene Tei-
le der notwendigen Gemeinkosten und des Wertever-
zehrs des Anlagevermögens, soweit sie durch die Her-
stellung veranlasst sind, eingerechnet werden. Erhal-
tene Zuwendungen von Dritten für die Herstellung,
Erweiterung oder wesentliche Verbesserung von Ver-
mögensgegenständen des Anlagevermögens sind
nicht von den Herstellungskosten abzusetzen.
(5)  Wertpapiere, deren Rückzahlung am Ende der
Laufzeit zu 100 % erwartet wird, sind mit dem Nomi-
nalwert anzusetzen. Über- oder unterschreitende
Kaufpreise sind abzugrenzen und über die Laufzeit ab-
oder zuzuschreiben. Geringfügige Differenzbeträge
können im Jahr der Anschaffung ergebnisrelevant
werden. Andere Finanzanlagen sind bei Kauf zum
Kurswert anzusetzen, im Übrigen gilt das gemilderte
Niederstwertprinzip nach § 59 Absatz 3. Wenn eine
nachhaltige Wertminderung eintritt, ist auf den nie-
drigeren Wert abzuschreiben.
(6)  Forderungen sind mit dem Nominalwert anzuset-
zen. Für zweifelhafte und befristet niedergeschlagene
Forderungen sind entsprechende Einzelwertberichti-
gungen zu bilden. Uneinbringliche, unbefristet nie-
dergeschlagene und erlassene Forderungen sind voll-
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ständig abzuschreiben. Pauschalwertberichtigungen
sind zulässig.
(7)  Sonderposten für investive Zuweisungen und Zu-
schüsse sind höchstens mit dem zugehörigen Zuwen-
dungsbetrag vermindert um Auflösungen nach § 59
Absatz 5 anzusetzen.
(8)  Rückstellungen sind in Höhe des notwendigen
Betrages anzusetzen und mit geeigneten mathemati-
schen Verfahren zu ermitteln.
(9)  Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Rückzah-
lungsbetrag in der Bilanz auszuweisen.
(10)  Auf fremde Währung lautende Vermögensge-
genstände und Verbindlichkeiten sind zum Devisen-
kassamittelkurs am Abschlussstichtag umzurechnen.

§ 59
Abschreibungen und Auflösung von

Sonderposten
(1)  Bei Vermögensgegenständen des Anlagevermö-
gens, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, sind die An-
schaffungs- oder Herstellungskosten um planmäßige
Abschreibungen zu vermindern. Der Plan muss die
Anschaffungs- oder Herstellungskosten linear auf die
Haushaltsjahre aufteilen, in denen der Vermögensge-
genstand voraussichtlich genutzt werden kann. In be-
gründeten Fällen darf ein anderes Verfahren der Ab-
schreibung angewendet werden, wenn dies den tat-
sächlichen Werteverzehr besser darstellt.
(2)  Für Vermögensgegenstände nach Absatz 1 soll im
Jahr der Anschaffung oder Herstellung nur der Teil der
auf ein Jahr anfallenden Abschreibungen angesetzt
werden, der auf die vollen Monate im Zeitraum zwi-
schen der Anschaffung oder Herstellung und dem En-
de des Jahres entfällt. Im Jahr ihrer Veräußerung kann
für diese Vermögensgegenstände nur der Teil der auf
ein Jahr anfallenden Abschreibungen angesetzt wer-
den, der auf die vollen Monate im Zeitraum zwischen
dem Anfang des Jahres und ihrer Veräußerung entfällt.
(3)  Ohne Rücksicht darauf, ob ihre Nutzung zeitlich
begrenzt ist, sind bei Vermögensgegenständen des
Anlagevermögens im Fall einer voraussichtlich dau-
ernden Wertminderung außerplanmäßige Abschrei-
bungen vorzunehmen, um die Vermögensgegenstände
mit dem niedrigeren Wert anzusetzen, der ihnen am
Bilanzstichtag beizulegen ist. Stellt sich in einem spä-
teren Haushaltsjahr heraus, dass die Gründe für die
Abschreibung nicht mehr bestehen, ist der Betrag die-
ser Abschreibung in dem Umfang der Werterhöhung
unter Berücksichtigung der planmäßigen Abschrei-
bungen, die inzwischen vorzunehmen gewesen wären,
zuzuschreiben (gemildertes Niederstwertprinzip).
(4)  Bei Vorräten sind nur dann Abschreibungen vor-
zunehmen, wenn diese von wesentlicher Bedeutung
sind. Sie sind in diesen Fällen mit dem niedrigeren
Wert anzusetzen, der sich aus einem Marktpreis am
Abschlussstichtag ergibt. Ist ein Marktpreis nicht fest-
zustellen und übersteigen die Anschaffungs- oder Her-
stellungskosten den Wert, der den Vermögensgegen-
ständen am Abschlussstichtag beizulegen ist, so ist auf

diesen Wert abzuschreiben (strenges Niederstwert-
prinzip).
(5)  Sonderposten aus investiven Zuweisungen und
Zuschüssen sind planmäßig über die voraussichtliche
Nutzungsdauer des finanzierten Vermögensgegen-
standes aufzulösen. Sonderposten aus unentgeltlich
übertragenen Vermögensgegenständen sind planmä-
ßig über die Zweckbindungsfrist aufzulösen. Erfolgen
außerplanmäßige Abschreibungen des entsprechen-
den Vermögensgegenstandes nach Absatz 3, so ist der
Sonderposten im selben Verhältnis außerplanmäßig
aufzulösen.
(6)  Ist die Zuordnung von investiven Zuweisungen
und Zuschüssen zu einzelnen Vermögensgegenstän-
den mit vertretbarem Aufwand nicht möglich, so ist
der Sonderposten über die durchschnittliche voraus-
sichtliche Nutzungsdauer der bezuschussten Anlagen-
gruppe oder im Rahmen der Zweckbindungsfrist plan-
mäßig aufzulösen.

§ 60
Rücklagen

(1)  Rücklagen dienen zur Sicherung der Haushalts-
wirtschaft, zum Erhalt des Vermögens, zur Deckung
des Investitionsbedarfs und zur nachhaltigen Finan-
zierbarkeit der kirchlichen Arbeit.
(2)  Als Pflichtrücklagen sind zu bilden:
a) eine Betriebsmittelrücklage,
b) eine Ausgleichsrücklage,
c) eine Substanzerhaltungsrücklage und
d) eine Bürgschaftssicherungsrücklage.
(3)  Die Betriebsmittelrücklage dient der Sicherstel-
lung der Zahlungsfähigkeit der EKD. Ihr Bestand soll
mindestens ein Zwölftel der durchschnittlichen Ge-
samtauszahlungen aus laufender kirchlicher Ge-
schäftstätigkeit der vorangegangenen drei Haushalts-
jahre betragen.
(4)  Zur Sicherung des Haushaltsausgleichs ist eine
Ausgleichsrücklage zu bilden. Ihr Bestand soll min-
destens 15 % der durchschnittlichen Gesamtaufwen-
dungen der letzten drei Haushaltsjahre betragen.
(5)  Zum Ausgleich des mit der Nutzung von Vermö-
gensgegenständen des Anlagevermögens verbunde-
nen Ressourcenverbrauchs soll die Substanzerhal-
tungsrücklage jährlich um den Betrag der Abschrei-
bungen erhöht werden. Erträge aus der Auflösung von
Sonderposten für erhaltene Investitionszuschüsse
können bei der Ermittlung des Zuführungsbetrages
mindernd angerechnet werden. Eine entstandene De-
ckungslücke ist im Anhang auszuweisen.
(6)  Werden Bürgschaften übernommen, so ist eine
Bürgschaftssicherungsrücklage in ausreichender Hö-
he, mindestens in Höhe von einem Zehntel der Ver-
pflichtungen, zu bilden.
(7)  Darüber hinaus können weitere zweckgebundene
Rücklagen gebildet werden, insbesondere Budget-

254   Amtsblatt der Evangelischen Kirche in Deutschland Nr. 11/21



und Tilgungsrücklagen. Der Zweck einer Rücklage ist
bei ihrer erstmaligen Bildung zu bestimmen.
(8)  Die zulässige Höhe der Rücklagen kann vom Stän-
digen Haushaltsausschuss der Synode der EKD be-
stimmt werden. Rücklagen dürfen nur in der Höhe
ausgewiesen werden, wie sie durch entsprechende Fi-
nanzmittel gedeckt sind (Grundsatz der Finanzde-
ckung).
(9)  Die Zweckbestimmung einer Rücklage kann
durch den Ständigen Haushaltsauschuss der Synode
der EKD geändert werden, wenn und soweit sie für
den bisherigen Zweck nicht mehr oder für einen an-
deren Zweck benötigt wird und die Änderung des
Rücklagezwecks sachlich und wirtschaftlich auch ge-
genüber Dritten, die wesentlich zur Rücklage beige-
tragen haben, vertretbar ist.

§ 61
Vorgezogene Ergebnisverwendung

Die Ergebnisrechnung schließt mit dem Bilanzergeb-
nis ab. Das Bilanzergebnis ist in der Bilanz im Rein-
vermögen auszuweisen. Soweit nicht bereits das
Haushaltsgesetz eine Verwendung des Bilanzergeb-
nisses vorsieht, entscheidet der Ständige Haushalts-
ausschuss der Synode der EKD zeitnah über dessen
Verwendung. Die Verwendung des Bilanzergebnisses
ist zu Beginn des folgenden Haushaltsjahres als Pas-
sivtausch zu buchen.

§ 62
Sonderposten

(1)  Unter den Sonderposten sind Sondervermögen,
noch nicht verwendete Spenden, nicht verbrauchte
Kollektenmittel, Vermächtnisse und vergleichbare
Zuwendungen mit jeweils konkreten Zweckbestim-
mungen sowie zweckgebundene Investitionszuschüs-
se und -zuweisungen, die über einen bestimmten Zeit-
raum ergebniswirksam aufzulösen sind, nachzuwei-
sen.
(2)  Unter den Sonderposten können auch Treuhand-
vermögen nachgewiesen werden. Sind treuhänderisch
verwaltete Vermögenswerte einschließlich der damit
verbundenen Verpflichtungen nicht in der Bilanz ent-
halten, sind sie im Anhang nachrichtlich aufzuführen.

§ 63
Rückstellungen

(1)  Für ungewisse Verbindlichkeiten und drohende
Verluste aus schwebenden Geschäften sind Rückstel-
lungen in ausreichender Höhe zu bilden. Dazu gehören
insbesondere Rückstellungen für Versorgungs- und
Beihilfeverpflichtungen.
(2)  Für eine mittelbare Verpflichtung aus einer Zusa-
ge für eine betriebliche Altersversorgung oder eine
Anwartschaft darauf braucht keine Rückstellung ge-
bildet zu werden.
(3)  Durch Liquiditätssteuerung ist sicherzustellen,
dass notwendige Finanzmittel zur Leistung von Ver-
pflichtungen aus den Rückstellungen bei Fälligkeit

verfügbar sind. Die zu passivierenden Pensionsver-
pflichtungen sollen über entsprechende Sicherungs-
systeme abgesichert sein.
(4)  Rückstellungen dürfen nur aufgelöst werden, so-
weit der Grund für deren Bildung entfallen ist.

§ 64
Rechnungsabgrenzung

(1)  Als Rechnungsabgrenzungsposten sind auf der
Aktivseite Auszahlungen vor dem Abschlussstichtag
auszuweisen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte
Zeit nach diesem Tag darstellen.
(2)  Auf der Passivseite sind als Rechnungsabgren-
zungsposten Einzahlungen vor dem Abschlussstichtag
auszuweisen, soweit sie Ertrag für eine bestimmte Zeit
nach diesem Tag darstellen.
(3)  Ist der Rückzahlungsbetrag einer Verbindlichkeit
höher als der Ausgabebetrag, so darf der Unterschieds-
betrag in den Rechnungsabgrenzungsposten auf der
Aktivseite aufgenommen werden. Der Unterschieds-
betrag ist durch planmäßige jährliche Abschreibungen
zu tilgen, die auf die gesamte Laufzeit der Verbind-
lichkeit verteilt werden können.
(4)  Bei periodisch wiederkehrenden Leistungen oder
bei Beträgen von geringer Bedeutung kann auf die
Rechnungsabgrenzung verzichtet werden.

Abschnitt 6
Jahresabschluss

§ 65
Pflicht zur Aufstellung und

Aufstellungsgrundsätze
(1)  Die EKD hat zum Ende eines jeden Haushaltsjah-
res einen Jahresabschluss nach Grundsätzen ord-
nungsmäßiger Buchführung zu erstellen.
(2)  Der Jahresabschluss umfasst
a) die Ergebnisrechnung,
b) die Investitions- und Finanzierungsrechnung,
c) die Kapitalflussrechnung,
d) die Bilanz und
e) den Anhang.
Der Jahresabschluss hat ein den tatsächlichen Ver-
hältnissen entsprechendes Bild der Haushaltsausfüh-
rung sowie der Vermögens-, Finanz- und Ergebnislage
zu vermitteln.
(3)  Im Jahresabschluss sind alle Haushaltsmittel der
Ergebnisrechnung sowie der Investitions- und Finan-
zierungsrechnung nach der Gliederung des Haushalts
darzustellen. Zum Vergleich sind die Ansätze aufzu-
führen, die Abweichungen auszuweisen und die we-
sentlichen Abweichungen zu erläutern.
(4)  Die Darstellung der Ergebnisrechnung, Investiti-
ons- und Finanzierungsrechnung und der Kapitalfluss-
rechnung sowie der Bilanz orientieren sich an den
Grundlagen zur Haushaltssystematik für kirchliche
Körperschaften und Einrichtungen der EKD. Weitere
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Untergliederungen sind zulässig. Ein Posten, für den
im Plan und Ist kein Betrag auszuweisen ist, braucht
nicht aufgeführt zu werden, es sei denn, dass im Jah-
resabschluss des Vorjahres unter diesem Posten ein
Betrag ausgewiesen wurde. Die Form der Darstellung,
insbesondere die Gliederung der aufeinander folgen-
den Ergebnisrechnungen, Investitions- und Finanzie-
rungsrechnungen und Kapitalflussrechnung sowie der
Bilanzen ist beizubehalten, soweit nicht in Ausnah-
mefällen wegen besonderer Umstände Abweichungen
erforderlich sind. Die Abweichungen sind im Anhang
zu erläutern.
(5)  Gemäß der Untergliederung des Haushaltsbuches
sind Teilergebnisrechnungen zu bilden, Teilinvestiti-
ons- und Finanzierungsrechnungen sollen gebildet
werden.

§ 66
Bilanz

(1)  In der Bilanz ist das Anlage- und das Umlaufver-
mögen, das Reinvermögen, die Sonderposten, die
Schulden sowie die Rechnungsabgrenzungsposten ge-
trennt voneinander und vollständig auszuweisen. Da-
bei sind für jeden Bilanzposten der Wert zu Beginn
und zum Ende des Haushaltsjahres anzugeben.
(2)  Posten der Aktivseite dürfen nicht mit Posten der
Passivseite, Rechte nicht mit Lasten verrechnet wer-
den.
(3)  Selbst geschaffene immaterielle Vermögensge-
genstände des Anlagevermögens können als Aktiv-
posten in die Bilanz aufgenommen werden.
(4)  Ist das Reinvermögen aufgebraucht und ergibt sich
ein Überschuss der Passivposten über die Aktivposten,
so ist dieser Betrag am Schluss der Bilanz auf der Ak-
tivseite gesondert unter der Bezeichnung "Nicht durch
Reinvermögen gedeckter Fehlbetrag" auszuweisen.
(5)  Das Reinvermögen der Sonderhaushalte ist zu bi-
lanzieren. Eine konsolidierte Bilanz einschließlich der
Sonderhaushalte kann erstellt werden.

§ 67
Ergebnisrechnung, Investitions- und

Finanzierungsrechnung
(1)  Der Ergebnishaushalt wird mit der Ergebnisrech-
nung abgeschlossen. In ihr sind die dem Haushaltsjahr
zuzurechnenden Erträge und Aufwendungen auszu-
weisen und daraus das Jahresergebnis zu ermitteln.
Erträge und Aufwendungen dürfen nicht miteinander
verrechnet werden. Zuführungen zu und Entnahmen
aus Rücklagen für nicht investive Zwecke sind in der
Ergebnisrechnung nach dem Posten "Ergebnis nach
Verrechnung" nachzuweisen. Die Ergebnisrechnung
schließt mit dem Bilanzergebnis ab.
(2)  Der Investitions- und Finanzierungshaushalt wird
mit der Investitions- und Finanzierungsrechnung ab-
geschlossen. In ihr sind die dem Haushaltsjahr zuzu-
rechnenden Zu- und Abgänge der mit den Investitio-
nen und deren Finanzierung verbundenen Haushalts-
mittel zu erfassen.

(3)  Den in der Ergebnisrechnung sowie der Investiti-
ons- und Finanzierungsrechnung nachzuweisenden
Ist-Ergebnissen des Haushaltsvollzugs sind die Plan-
ansätze des Haushaltsjahres voranzustellen und ein
Plan-/Ist-Vergleich anzufügen.
(4)  Nicht verbrauchte Mittel können zweckgebunde-
nen Rücklagen zugeführt werden.

§ 68
Anhang

(1)  Im Anhang des Jahresabschlusses sind die we-
sentlichen Positionen der Bilanz, der Ergebnisrech-
nung, der Investitions- und Finanzierungsrechnung zu
erläutern.
(2)  Im Anhang sind ferner anzugeben:
a) die angewandten Bilanzierungs- und Bewertungs-

methoden,
b) Abweichungen von den bisher angewandten Bi-

lanzierungs- und Bewertungsmethoden mit Erläu-
terung zum Grund der Abweichung und deren
Auswirkung auf die Vermögens-, Finanz- und Er-
gebnislage,

c) Haftungsverhältnisse, die nicht in der Bilanz aus-
zuweisen sind, sowie Vorbelastungen künftiger
Haushaltsjahre, insbesondere Bürgschaften, Ge-
währleistungsverträge, in Anspruch genommene
Verpflichtungsermächtigungen und Verpflichtun-
gen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften,

d) die Finanzdeckung von Passivpositionen,
e) die Höhe von treuhänderisch verwalteten Vermö-

genswerten,
f) das Unterschreiten von Mindesthöhen der Pflicht-

rücklagen und
g) die Höhe der Inneren Darlehen.
(3)  Der Anhang enthält folgende Übersichten:
a) Anlagenübersicht,
b) Übersicht über die Forderungen und Verbindlich-

keiten,
c) Rücklagenübersicht,
d) Übersicht über die Sonderposten,
e) Rückstellungsübersicht und
f) Übersicht über Budgetüberschreitungen.
(4)  Die in Absatz 3 Buchstaben a) bis e) genannten
Übersichten müssen mindestens die Gesamtbeträge
zum Anfang und zum Ende eines Haushaltsjahres ent-
halten.

§ 69
Anlagenübersicht, Übersicht der Forderungen

und Verbindlichkeiten
(1)  In der Anlagenübersicht sind der Stand des Anla-
gevermögens zu Beginn und zum Ende des Haushalts-
jahres, die Zu- und Abgänge sowie die Zuschreibun-
gen und Abschreibungen darzustellen.
(2)  In den Übersichten der Forderungen und Verbind-
lichkeiten ist der jeweilige Gesamtbetrag zum Ende
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des Haushaltsjahres anzugeben. Die Gesamtbeträge
der Forderungen und Verbindlichkeiten sind aufzutei-
len in Laufzeiten bis zu einem Jahr, von mehr als ei-
nem Jahr bis fünf Jahre und von mehr als fünf Jahren.
(3)  In der Rücklagenübersicht sind der Stand der ein-
zelnen Rücklagen zu Beginn und zum Ende des Haus-
haltsjahres und die Zuführungen und Entnahmen dar-
zustellen.
(4)  In der Rückstellungsübersicht sind die Rückstel-
lungen nachzuweisen. Anzugeben ist der Gesamtbe-
trag zu Beginn und zum Ende des Haushaltsjahres so-
wie die Zuführungen, Auflösungen und Inanspruch-
nahmen im Haushaltsjahr.

§ 70
Bericht zum Jahresabschluss

Dem Jahresabschluss sind Berichte beizulegen, die
insbesondere folgendes enthalten:
a) Angaben über den Stand der Aufgabenerfüllung

und der Zielerreichung und
b) Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach

dem Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind.

§ 71
Jahresabschlusserstellung

Der Jahresabschluss ist nach Ablauf des Haushalts-
jahres unverzüglich zu erstellen, vom Rat der EKD
festzustellen und dem Ständigen Haushaltsausschuss
der Synode der EKD zusammen mit dem Bericht des
Oberrechnungsamtes über die Prüfung des Jahresab-
schlusses zur Abnahme und Vorbereitung der Entlas-
tungsempfehlung für die Synode der EKD vorzulegen.

§ 72
Aufbewahrungsfristen

(1)  Die Haushalte, die erstmalige Eröffnungsbilanz
und die Jahresabschlüsse sind dauernd, die Bücher und
die Belege mindestens zehn Jahre aufzubewahren. Die
Fristen beginnen am Tage der Entlastung.
(2)  Die Aufbewahrung kann auch auf Datenträgern
erfolgen, wenn die Übereinstimmung mit den Ur-
schriften und die Lesbarkeit gesichert sind. Haushalte,
die erstmalige Eröffnungsbilanz und Jahresabschlüsse
sind zusätzlich in ausgedruckter Form aufzubewahren.
(3)  Die steuerrechtlichen Fristen bleiben unberührt.

Abschnitt 7
Schlussbestimmungen

§ 73
Ausführungsbestimmungen

(1)  Zur Erfüllung eines ordnungsgemäßen Haushalts-
und Rechnungswesens hat das Kirchenamt der EKD
insbesondere folgende Ausführungsbestimmungen zu
erlassen:
a) Bestimmung für die Bilanzierung und Bewertung

von Vermögen und Schulden,
b) Dienstanweisung zur Inventur,

c) Dienstanweisung für das Anordnungswesen,
d) Dienstanweisung für die Kasse der EKD,
e) Ordnung für den Finanzanlagenpool,
f) Anlagerichtlinien,
g) Anweisungen zur Vergabe und zur Verwendungs-

nachweisführung von Zuwendungen,
h) Vergabeordnung,
i) Berechnungsschema der Finanzdeckung und
j) Budgetierungsrichtlinie.
(2)  Die Rechnungslegung sowie die Haushalts- und
Wirtschaftsführung der EKD wird nach den Bestim-
mungen des Kirchengesetzes über das Oberrech-
nungsamt der Evangelischen Kirche in Deutschland
(Oberrechnungsamtgesetz – ORAG) geprüft.

§ 74
Inkrafttreten und Übergangsbestimmung

(1)  Diese Verordnung tritt am 1. Januar 2022 in Kraft.
(2)  Bis zur Erteilung der Entlastung durch die Synode
der EKD über das Haushaltsjahr 2021 ist die Haus-
haltsordnung für die EKD vom 1. Juni 2012 (ABl.
EKD S. 166) für dessen Ausführung, Rechnungsle-
gung und Prüfung weiter anzuwenden.
H a n n o v e r, den 24. September 2021

Evangelische Kirche in Deutschland
- Kirchenamt -

Dr. A n k e
Präsident

Nr. 51* – Verordnung des Rates der
Evangelischen Kirche in Deutschland

zur 1. Änderung der
Entschädigungsverordnung der EKD.

Vom 15. Oktober 2021.
Auf Grund von § 12 Absatz 2 Satz 2 des Kirchenge-
richtsgesetzes der Evangelischen Kirche in Deutsch-
land vom 6. November 2003 (ABl. EKD S. 408), das
zuletzt durch Kirchengesetz vom 12. November 2014
geändert worden ist (ABl. EKD S. 366), hat der Rat
der Evangelischen Kirche in Deutschland auf seiner
Sitzung am 15. Oktober 2021 die folgende Änderung
beschlossen:

§ 1
Die Entschädigungsverordnung der EKD vom 1. Juli
2011 (ABl. EKD S. 149) wird wie folgt geändert:
1. § 1 wird wie folgt geändert:
a) Absatz 2 wird wie folgt geändert:

aa) Satz 1 wird wie folgt gefasst:
„Endet ein Verfahren durch Rücknahme, Er-
ledigungserklärung, Abgabe innerhalb eines
Spruchkörpers oder Weglegen der Akte we-
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gen Nichtbetreiben der Beteiligten, wird die
Hälfte der Aufwandsentschädigung gezahlt.“

bb) Satz 2 Nummer 1 wird wie folgt gefasst:
„1. nicht, wenn die Erklärung über die Rück-
nahme oder Erledigung am Tag der mündli-
chen Verhandlung, in oder nach der mündli-
chen Verhandlung abgegeben wird,“

b) Folgender Absatz 4 wird angefügt:
„(4) Bei Durchführung einer umfangreichen Be-
weisaufnahme, insbesondere durch Vernehmung
von Zeuginnen und Zeugen oder sachverständigen
Personen, oder bei Durchführung mehrtägiger
Verhandlungen erhöht sich die Aufwandsentschä-
digung jeweils um die Hälfte.“

2. Die Anlage zu § 2 wird wie folgt gefasst:
„Anlage (zu § 2)

Mitglieder Aufwandsent-
schädigung Kir-
chengericht der
EKD

Aufwandsentschädi-
gung Verfassungsge-
richtshof, Kirchenge-
richtshof und
Schlichtungsaus-
schuss der EKD

Vorsitzende
Mitglieder

245 Euro 275 Euro

Berichter-
stattende
Mitglieder,
soweit sie
nicht vorsit-
zende Mit-
glieder sind

180 Euro 210 Euro

weitere bei-
sitzende
Mitglieder

65 Euro 90 Euro

§ 2
Die Änderung tritt zum 1. Januar 2022 in Kraft und
findet auch für die Verfahren Anwendung, die am
1. Januar 2022 noch nicht abgeschlossen sind.
H a n n o v e r, den 15. Oktober 2021

Evangelische Kirche in Deutschland
- Kirchenamt -

Dr. A n k e
Präsident

Nr. 52* – Neufassung der Vereinbarung
zur Errichtung einer Stiftungs-

professur für Öffentliches Recht mit
dem Schwerpunkt im Kirchen- und

Staatskirchenrecht.
Vom 24. September 2021.

V e r e i n b a r u n g

zur Errichtung einer
Stiftungsprofessur für Öffentliches Recht

mit dem Schwerpunkt im Kirchen- und
Staatskirchenrecht an der Juristischen

Fakultät der Georg-August-Universität Göttingen
z w i s c h e n
der Evangelischen Kirche in Deutschland,
vertreten durch den Vorsitzenden des Rates, Bischof
Prof. Dr. Heinrich Bedford-Strohm,

– im Folgenden: EKD –
u n d
der Georg-August-Universität Göttingen, Georg-Au-
gust-Universität Göttingen Stiftung Öffentlichen
Rechts,
jeweils vertreten durch den Präsidenten der Universi-
tät, Prof. Dr. Metin Tolan,

– im Folgenden auch: Stiftungsuniversität –

Präambel
Die Bearbeitung der juristischen Fachgebiete des Kir-
chen- und des Staatskirchenrechts in Göttingen hat
durch die langjährige Anwesenheit des Kirchenrecht-
lichen Instituts der EKD am Standort der Universität
eine gute Tradition. Durch eine Koexistenz der beiden
Institutionen ist den Studierenden das Studium des
Kirchen- und des Staatskirchenrechts bereits in der
Vergangenheit regelmäßig möglich gewesen. Die
Partner der Vereinbarung haben ein gemeinsames In-
teresse daran, die Bedeutung der beiden Fächer an der
Universität auszubauen. Die EKD verfolgt damit ihr
Ziel, das Interesse an diesen Fächern unter dem aka-
demischen Nachwuchs lebendig zu erhalten. Die Ju-
ristische Fakultät der Universität sieht in einer Ver-
stärkung der Fächer die Möglichkeit, durch eine ent-
sprechende Schwerpunktbereichsbildung im Rahmen
der Juristenausbildung ihr Profil in besonderer Weise
zu schärfen. Um diese Ziele gemeinsam zu erreichen,
wird an der Juristischen Fakultät der Universität eine
Stiftungsprofessur für Öffentliches Recht mit dem
Schwerpunkt im Kirchen- und Staatskirchenrecht er-
richtet. Unabhängig von der Stiftungsprofessur kann
die EKD mit der Person, die die Stiftungsprofessur in-
nehat, eine gesonderte Vereinbarung über die Leitung
des Kirchenrechtlichen Instituts schließen.
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§ 1
Gegenstand der Vereinbarung

(1)  An der Juristischen Fakultät der Stiftungsuniver-
sität wird eine Stiftungsprofessur für Öffentliches
Recht mit dem Schwerpunkt im Kirchen- und Staats-
kirchenrecht errichtet.
(2)  Die EKD stellt der Stiftungsuniversität für die
Zeiträume, in denen die Stiftungsprofessur besetzt ist
und ausgeübt wird, die notwendigen Personalmittel
zur Finanzierung dieser Professur zur Verfügung. Zu
den erstattungsfähigen Besoldungsbestandteilen ge-
hören insbesondere das Grundgehalt der BesGr. W3
NBesO, die variablen Leistungsbezüge nach § 29
NBesG, die Sonderzahlung nach § 63 NBesG sowie
ggf. zu zahlender Familienzuschlag nach den §§ 34 ff
NBesG.
(3)  Die Vertragsparteien sind sich einig, dass der ggf.
zu zahlende Familienzuschlag sowie die Sonderzah-
lung nach § 63 NBesG in voller Höhe zu erstatten sind.
In Bezug auf den Gesamtbetrag des zu zahlenden
Grundgehaltes der BesGr. W3 zuzüglich der variablen
Leistungsbezüge besteht eine Erstattungsverpflich-
tung der EKD nur bis zur Höhe des jeweils geltenden
Betrages der 15. Dienstaltersstufe (Endstufe) der
BesGr. C4. Eine Überschreitung dieses Höchstbetra-
ges bei den in Satz 2 genannten Besoldungsbestand-
teilen geht zu Lasten der Stiftungsuniversität.
(4)  Neben den in Absatz 2 genannten Besoldungsbes-
tandteilen erstattet die EKD der Stiftungsuniversität
eine Versorgungspauschale in Höhe von zurzeit 30
v.H. der ruhegehaltfähigen Dienstbezüge. Überschrei-
tet der Gesamtbetrag des W3-Grundgehaltes zuzüg-
lich der variablen Leistungsbezüge den Höchstbetrag
nach Absatz 3 Satz 2, ist dieser Höchstbetrag Berech-
nungsgrundlage der Versorgungspauschale für diese
beiden Besoldungsbestandteile.
(5)  Die EKD erstattet der Stiftungsuniversität für die
Geltungsdauer dieser Vereinbarung auf Anforderung
quartalsweise die im vorherigen Quartal entstandenen
Personalausgaben entsprechend den Absätzen 2 bis 4
für die Stiftungsprofessur jeweils nach den für die
Stiftungsuniversität Göttingen geltenden Bestimmun-
gen. Sie werden vier Wochen nach Eingang der An-
forderung fällig.

§ 2
Stellung und Aufgaben der Stiftungsprofessur

(1)  Die Person, die die Stiftungsprofessur innehat,
wird in den Dienst des Trägers der Universität über-
nommen und ist Mitglied der Universität. Sie ist mit
voller Lehr- und Gremienverpflichtung Mitglied der
Juristischen Fakultät der Universität.
(2)  Lehre und Forschung der Stiftungsprofessur be-
ziehen sich schwerpunktmäßig auf die Fachgebiete
des Kirchen- und des Staatskirchenrechts.
(3)  Das Lehrdeputat wird im Hinblick auf die ver-
stärkte Ermöglichung von unabhängiger Forschung
im Bereich Kirchen- und Staatskirchenrecht dauerhaft
um zwei Semesterwochenstunden reduziert.

§ 3
Vorgaben der Besetzung der Stiftungsprofessur

(1)  Das Innehaben der Stiftungsprofessur ist an die
Mitgliedschaft in einer Gliedkirche der EKD gebun-
den.
(2)  Die Berufung einer Person auf den Stiftungslehr-
stuhl erfolgt aufgrund der rechtlichen Vorgaben. An
dem Berufungsverfahren nimmt die EKD, regelmäßig
durch ein Mitglied des Rates der EKD, mit beratender
Stimme teil und erhält Gelegenheit, sich zeitnah zu
dem Berufungsvorschlag der Universität zu äußern.
Gegen ein ausdrückliches Votum der EKD findet eine
Berufung nicht statt.

§ 4
Ausstattung des Stiftungslehrstuhls

(1)  Die Stiftungsprofessur nimmt an den allgemeinen
Finanzzuweisungen für Hilfskräfte, Sachmittel und
Korrekturleistungen teil. Ihr wird aus Mitteln der Ju-
ristischen Fakultät ein Sekretariatsdeputat in Höhe
von einem Viertel zur Wahrnehmung der universitä-
ren Aufgaben der Stiftungsprofessur dauerhaft zuge-
ordnet. Soweit W3-Professuren mit geringer Perso-
nalausstattung in der Juristischen Fakultät Sonderzu-
wendungen erhalten, nimmt die Stiftungsprofessur da-
ran teil.
(2)  Die Stiftungsuniversität wird die Person, die den
Stiftungslehrstuhl innehat, in den Bedingungen ver-
gleichbarer Professuren entsprechenden Räumlich-
keiten unterbringen. Hier besteht die Möglichkeit,
durch gesonderte Verträge Räumlichkeiten für den
Lehrstuhl in dem Gebäude anzumieten, in dem das
Kirchenrechtliche Institut der EKD untergebracht ist
und das in unmittelbarer Nähe zur Universität gelegen
ist.
(3)  Die Bibliothek des Instituts ist als Präsenzbiblio-
thek für den Studienbetrieb der Stiftungsuniversität
geöffnet.

§ 5
Kündigung, Partnerschaftliche

Zusammenarbeit, regelmäßige Konsultationen
und Außerkrafttreten der Vereinbarung

(1)  Die Vereinbarung können beide Vertragsparteien
kündigen. Die Kündigung ist während der Zeit, in der
der Stiftungslehrstuhl besetzt ist, nur aus wichtigem
Grund zulässig. Die Kündigungserklärung bedarf der
Schriftform und der Einhaltung einer Kündigungsfrist
von drei Monaten. Im Falle der Vakanz der Stiftungs-
professur ist eine Kündigung erst nach Anwendung
von Absatz 2 Satz 1 beidseitig jederzeit möglich.
(2)  Die Vertragsparteien beraten alle sich aus der
Durchführung und Beendigung der Vereinbarung er-
gebenden Fragen partnerschaftlich und regeln diese
einvernehmlich. In regelmäßigen Abständen, spätes-
tens jedoch alle fünf Jahre, erörtern die Vertragspar-
teien, ob aus ihrer Sicht hinsichtlich der Vereinbarung
Anpassungsbedarf besteht.
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(3)  Die Vereinbarung der Parteien vom 8. April 2008
(ABl. EKD 2008 S. 167) zur Errichtung einer Stif-
tungsprofessur für Öffentliches Recht mit dem
Schwerpunkt im Kirchen- und Staatskirchenrecht an
der Juristischen Fakultät der Georg-August-Universi-
tät Göttingen sowie die Zusatzvereinbarung zur o.g.
Vereinbarung vom 8./4. April 2008 treten mit Unter-
zeichnung dieser Vereinbarung außer Kraft.

Göttingen,
den 26. August 2021

Hannover,
den 15. Oktober 2021

Für die
Stiftungsuniversität
Prof. Dr.
Metin Tolan
Präsident

Für die EKD
Bischof Prof. Dr.
Heinrich Bedford-Strohm
Vorsitzender des Rates

Für die
Juristische Fakultät der
Universität
Prof. Dr.
Inge Hanewinkel
Dekanin

––––––––––––––

B. Zusammenschlüsse von Gliedkirchen der Evangelischen Kirche in Deutschland

––––––––––––––

C. Aus den Gliedkirchen

––––––––––––––

D. Mitteilungen aus der Ökumene

––––––––––––––

E. Staatliche Gesetze, Anordnungen und Entscheidungen
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F. Mitteilungen

Stellenausschreibung Auslandsdienst in Helsinki

Für die Deutschsprachige Gemeinde in Finnland, die
zur Evang.-Luth. Kirche von Finnland gehört, sucht
die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) zum
1. August 2022 für die Dauer von zunächst 6 Jahren

eine*n Pfarrer*in.
(Aufgrund einer rechtlichen Bestimmung in Finnland

ist eine Stellenteilung nicht möglich.)
Sie finden Informationen über die Gemeinde unter:
http://www.deutschegemeinde.fi
Die 1858 gegründete Gemeinde ist heute dreisprachig
(deutsch, finnisch, schwedisch). Von den mehr als
3.000 Gemeindegliedern wohnt die Mehrheit im
Großraum Helsinki. Circa 500 leben über das ganze
Land verstreut. Weitere 500 Mitglieder halten aus dem
Ausland Kontakt zur Gemeinde.
Im Sinne der Kirchengemeinde erwarten wir:
- Eine zeitgemäße Verkündigung des Evangeliums in

einer generationenübergreifenden Gemeinde
- Freude an Jugend- und Konfirmandenarbeit sowie

RU
- Leitungs- und Führungskompetenz als Hauptpastor

*in in einer von haupt- und ehrenamtlichen Mitar-
beitenden geprägten Gemeinde

- Freude an und Bereitschaft zu einem hohen Anteil
an Gremienarbeit

- Kollegialität im Teampfarramt mit dem sog. Reise-
pastor

- Erwerb von schwed. und/oder finn. Sprachkennt-
nissen und Neugier auf die Zusammenarbeit mit den
finnisch- und schwedischsprachigen Kirchenge-
meinden in Finnland

- Digitale Kompetenz
- Pkw-Führerschein und keine Scheu vor langen Au-

tofahrten.
Gesucht wird ein*e Pfarrer*in /ein Pfarrpaar mit 1.
und 2. theologischem Examen und mit öffentlich-
rechtlicher Anstellung in einer der Gliedkirchen der
EKD sowie mehrjähriger Erfahrung in der Leitung ei-
nes Gemeindepfarramtes. Die Besoldung richtet sich
nach den Bestimmungen der EKD.
Ausschreibungsunterlagen und ausführliche Informa-
tionen erhalten Sie online unter:
www.ekd.de/auslandspfarrstellen
Für weitere Informationen stehen Ihnen OKR Frank-
Dieter Fischbach (Tel. 0511/2796-8347, frank-dieter.
fischbach@ekd.de) sowie Maher Habesch (Tel. 0511/
2796-8413, maher.habesch@ekd.de) zur Verfügung.
Ihre Bewerbung richten Sie bitte bis zum 10. Dezem-
ber 2021 an:

Evangelische Kirche in Deutschland
Kirchenamt der EKD / HA IV
Postfach 21 02 20, D-30402 Hannover
E-Mail:TeamPersonal@ekd.de

Stellenausschreibung Auslandsdienst in Shanghai

Für die Deutschsprachige Christliche Gemeinde
Shanghai sucht die Evangelische Kirche in Deutsch-
land (EKD) zum 1. August 2022 für die Dauer von
zunächst 6 Jahren

eine*n Pfarrer*in /ein Pfarrpaar.
Sie finden Informationen über die Gemeinde unter:
www.dcgs.net
In der Wirtschaftsmetropole Shanghai leben etwa
10.000 Deutschsprachige. Seit 2001 gibt es eine öku-
menische Gemeinde, in deren Rahmen die deutsch-
sprachigen kirchlichen Aktivitäten beider christlicher
Konfessionen angeboten werden. Ihr Motto lautet
„Deutschsprachige Christliche Gemeinde Shanghai:
Jesus Christus in ökumenischer Gemeinschaft begeg-
nen“.
Im Sinne der Kirchengemeinde erwarten wir:

- Nachweisbare Zusatzqualifikationen im kulturellen
oder politischen Bereich

- Hohe ökumenische, seelsorgerliche und kommuni-
kative Kompetenz, insbesondere im Bereich Kin-
der- und Jugendarbeit und Seelsorge in der Arbeits-
welt

- Freude an Nutzung missionarischer Chancen in der
Begegnung mit von der Kirche entfremdeten Men-
schen

- Flexibilität und Kreativität
- Sehr gute Englischkenntnisse
- Digitale/Mediale Kompetenz im kirchlichen Spek-

trum
Gesucht wird ein*e Pfarrer*in /ein Pfarrpaar mit 1.
und 2. theologischem Examen und mit öffentlich-
rechtlicher Anstellung in einer der Gliedkirchen der
EKD sowie mehrjähriger Erfahrung in der Leitung ei-
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nes Gemeindepfarramtes. Die Besoldung richtet sich
nach den Bestimmungen der EKD.
Ausschreibungsunterlagen und ausführliche Informa-
tionen erhalten Sie online unter:
www.ekd.de/auslandspfarrstellen
Für weitere Informationen stehen Ihnen OKR’in Ute
Hedrich (Tel. 0511/2796-8231, ute.hedrich@ekd.de)
sowie Frau Birgit Schmidt (Tel. 0511/2796-226, bir-
git.schmidt@ekd.de) zur Verfügung.

Ihre Bewerbung richten Sie bitte bis zum 15. Dezem-
ber 2021 an:

Evangelische Kirche in Deutschland
Kirchenamt der EKD / HA IV
Postfach 21 02 20, D-30402 Hannover
E-Mail:TeamPersonal@ekd.de

Stellenausschreibung Auslandsdienst in Irland

Für die Evangelisch-Lutherische Kirche in Irland, mit
Sitz in Dublin, sucht die Evangelische Kirche in
Deutschland (EKD) zum 1. September 2022 für die
Dauer von zunächst 6 Jahren

eine*n Pfarrer*in /ein Pfarrpaar.
Es gibt die Evangelisch-Lutherische Kirche in Irland
seit mehr als 300 Jahren. Heute ist sie stark im irischen
Kontext verwurzelt. Sie erstreckt sich auf die gesamte
Insel. Sie pflegt sehr gute ökumenische Kontakte zu
allen Kirchen im Land und lebt eine zeitgemäße lu-
therische Tradition.
Sie finden Informationen über die Gemeinde unter:
http://www.lutheran-ireland.org
Im Sinne der Kirchengemeinde erwarten wir:
- Liebe zum liturgischen Gottesdienst und Kirchen-

musik
- Lebensnahe Verkündigung in deutscher und engli-

scher Sprache
- Flexibilität und Kontaktfreude
- Teamfähigkeit und Ermutigung von Ehrenamtli-

chen
- Freude an der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen,

an Seelsorge und an Bildungsarbeit
- Bereitschaft zur vertrauensvollen Zusammenarbeit

mit ökumenischen Partnern und im interreligiösen

- Dialog Erfahrung im Bereich Fundraising, eigen-
ständiger Verwaltungsarbeit inklusive gängiger Bü-
rosoftware

- Digitale Medienkompetenz
Gesucht wird ein*e Pfarrer*in /ein Pfarrpaar mit 1.
und 2. theologischem Examen und mit öffentlich-
rechtlicher Anstellung in einer der Gliedkirchen der
EKD sowie mehrjähriger Erfahrung in der Leitung ei-
nes Gemeindepfarramtes. Die Besoldung richtet sich
nach den Bestimmungen der EKD.
Ausschreibungsunterlagen und ausführliche Informa-
tionen erhalten Sie online unter:
www.ekd.de/auslandspfarrstellen
Für weitere Informationen stehen Ihnen OKR Frank-
Dieter Fischbach (Tel. 0511/2796-8347, frank-dieter.
fischbach@ekd.de) sowie Maher Habesch (Tel. 0511/
2796-8413, maher.habesch@ekd.de) zur Verfügung.
Ihre Bewerbung richten Sie bitte bis zum 10. Dezem-
ber 2021 an:

Evangelische Kirche in Deutschland
Kirchenamt der EKD / HA IV
Postfach 21 02 20, D-30402 Hannover
E-Mail:TeamPersonal@ekd.de

Stellenausschreibung Auslandsdienst in Meran /Italien

Für die Evangelische Gemeinde A.B. Meran/Italien,
die zur Evangelisch-Lutherischen Kirche in Italien
(ELKI) gehört, sucht die Evangelische Kirche in
Deutschland (EKD) zum 1. September 2022 für die
Dauer von zunächst 6 Jahren

eine*n Pfarrer*in /ein Pfarrpaar.
Sie finden Informationen über die Gemeinde unter:
www.ev-gemeindemeran.it
Die seit 1861 hauptsächlich aus zugereisten Evange-
lischen bestehende Gemeinde wendet sich neben den
Gemeindegliedern vor Ort auch an Kur- und Ferien-
gäste im westlichen Südtirol und Trentino. Zur Ge-

meinde gehören die Christuskirche in Meran, die Tri-
nitatiskirche in Arco und die Evangelische Kapelle in
Sulden. Alle drei Kirchen sowie das Pfarrhaus in Me-
ran sind komplett renoviert. Für Arco und Sulden be-
auftragt die EKD während der Saison zusätzliche Ur-
lauberseelsorger*innen.
Im Sinne der Kirchengemeinde erwarten wir u. a.:
- deutschsprachige Gottesdienste für Einheimische

und Urlaubsgäste in Meran
- wöchentliche Gottesdienste im Seniorenheim Be-

thanien
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- Unterstützung des Kindergottesdienstteams, Fami-
liengottesdienste

- Kasualien und Seelsorge
- Mitgestaltung des Kultur- und Konzertprogramms
- Kontaktpflege und Gestaltung ökumenischer Bezie-

hungen organisatorische und geistliche Leitung der
Gemeinde in Zusammenarbeit mit dem Kirchenvor-
stand

Gesucht wird ein*e Pfarrer*in /ein Pfarrpaar mit 1.
und 2. Theologischem Examen und mit öffentlich-
rechtlicher Anstellung in einer der Gliedkirchen der
EKD sowie mehrjähriger Erfahrung in der Leitung ei-
nes Gemeindepfarramtes. Die Besoldung richtet sich
nach der Besoldungstabelle der Evangelisch-Lutheri-
schen Kirche in Italien (ELKI).

Ausschreibungsunterlagen und ausführliche Informa-
tionen erhalten Sie online unter:
www.ekd.de/auslandspfarrstellen
Für weitere Informationen stehen Ihnen OKR Dr. Olaf
Waßmuth (Tel. 0511/2796-8404, olaf.wassmuth@
ekd.de) sowie Heike Stünkel-Rabe (Tel. 0511/2796
-126, Heike.Stuenkel-Rabe@ekd.de) zur Verfügung.
Ihre Bewerbung richten Sie bitte bis zum 15. Dezem-
ber 2021 an:

Evangelische Kirche in Deutschland
Kirchenamt der EKD / HA IV
Postfach 21 02 20, D-30402 Hannover
E-Mail:TeamPersonal@ekd.de

Stellenausschreibung Auslandsdienst in Florenz /Italien

Für die Evangelische Gemeinde A.B. Florenz/Italien,
die zur Evangelisch-Lutherischen Kirche in Italien
(ELKI) gehört, sucht die Evangelische Kirche in
Deutschland (EKD) zum 1. September 2022 für die
Dauer von zunächst 6 Jahren

eine*n Pfarrer*in /ein Pfarrpaar.
Sie finden Informationen über die Gemeinde unter:
www.chiesaluteranafirenze.org
Die seit 1901 bestehende Gemeinde umfasst die Re-
gionen Toskana, Emilia Romagna sowie Teile der
Marken. Die Chiesa Luterana, das Gemeindehaus und
die Pfarrwohnung befinden sich in hervorragender La-
ge am linken Ufer des Arno in der Altstadt von Flo-
renz.
Im Sinne der Kirchengemeinde erwarten wir u.a.:
- deutschsprachige und zweisprachige deutsch italie-

nische Gemeindearbeit
- dazu Bereitschaft, die italienische Sprache intensiv

zu lernen
- ökumenische Kontaktpflege im Umfeld einer mul-

tikulturellen Stadt
- behutsame Weiterentwicklung der Gemeinde; gute

Kommunikation und Moderation inner-gemeindli-
cher Prozesse

- Verständnis für Strukturfragen; Erfahrung in
Bauangelegenheiten

- regelmäßige Reisetätigkeit innerhalb der Regionen
der Gemeinde

- Erfahrungen mit und Bereitschaft zu digitaler Ge-
meindearbeit

Gesucht wird ein*e Pfarrer*in /ein Pfarrpaar mit 1.
und 2. Theologischem Examen und mit öffentlich-
rechtlicher Anstellung in einer der Gliedkirchen der
EKD sowie mehrjähriger Erfahrung in der Leitung ei-
nes Gemeindepfarramtes. Die Besoldung richtet sich
nach der Besoldungstabelle der Evangelisch-Lutheri-
schen Kirche in Italien (ELKI).
Ausschreibungsunterlagen und ausführliche Informa-
tionen erhalten Sie online unter:
www.ekd.de/auslandspfarrstellen
Für weitere Informationen stehen Ihnen OKR Dr. Olaf
Waßmuth (Tel. 0511/2796-8404, olaf.wassmuth@
ekd.de) sowie Heike Stünkel-Rabe (Tel. 0511/2796
-126, Heike.Stuenkel-Rabe@ekd.de) zur Verfügung.
Ihre Bewerbung richten Sie bitte bis zum 15. Dezem-
ber 2021 an:

Evangelische Kirche in Deutschland
Kirchenamt der EKD / HA IV
Postfach 21 02 20, D-30402 Hannover
E-Mail:TeamPersonal@ekd.de

Stellenausschreibung Auslandsdienst in Teheran

Für die Evangelische Gemeinde Deutscher Sprache in
Iran sucht die Evangelische Kirche in Deutschland
(EKD) zum 1. September 2022 für die Dauer von zu-
nächst 6 Jahren

eine*n Pfarrer*in /ein Pfarrpaar.

Sie finden Informationen über die Gemeinde unter:
http://www.kirche.ir/
1957 gründeten Schweizer und deutsche Gastarbeiter
die Evangelische Gemeinde Deutscher Sprache in
Iran, die als einzige internationale protestantische Ge-
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meinde im Land auch einen englischsprachigen Zweig
hat und Platz für Menschen mit den verschiedensten
konfessionellen Hintergründen und Bindungen bietet.
Der Dienstsitz ist in Teheran.
Im Sinne der Kirchengemeinde erwarten wir:
- Die einladende Gestaltung der wöchentlichen Got-

tesdienste (freitags)
- Offenheit für Menschen unterschiedlicher Prägun-

gen und Kulturen, Bereitschaft zum Werben für die
Gemeinde und zum engagierten Netzwerken in der
internationalen und iranischen Umgebung

- Weiterführen der intensiven Frauenarbeit in der Ge-
meinde, dazu zählen Basarkreis und Frauencafé

- Empfang von Besuchergruppen sowie Vorberei-
tung, Durchführung und Nachbereitung von Exkur-
sionen im Lande und besonderen Veranstaltungen
wie z.B. Konzerte, Weihnachtsbasar etc.

- Bereitschaft zu Pastorationsreisen in die Golfregion
- Engagement in den sozialen Arbeitsfeldern der Ge-

meinde
- Digitale/Mediale Kompetenz im kirchlichen Spek-

trum
Gesucht wird ein*e Pfarrer*in /ein Pfarrpaar mit 1.
und 2. theologischem Examen und mit öffentlich-
rechtlicher Anstellung in einer der Gliedkirchen der
EKD sowie mehrjähriger Erfahrung in der Leitung ei-
nes Gemeindepfarramtes. Die Besoldung richtet sich
nach den Bestimmungen der EKD.
Ausschreibungsunterlagen und ausführliche Informa-
tionen erhalten Sie online unter:
www.ekd.de/auslandspfarrstellen
Für weitere Informationen stehen Ihnen OKR’in Ute
Hedrich (Tel. 0511/2796-8231, ute.hedrich@ekd.de)
sowie Frau Birgit Schmidt (Tel. 0511/2796-226, bir-
git.schmidt@ekd.de) zur Verfügung.
Ihre Bewerbung richten Sie bitte bis zum 15. Dezem-
ber 2021 an:

Evangelische Kirche in Deutschland
Kirchenamt der EKD / HA IV
Postfach 21 02 20, D-30402 Hannover
E-Mail:TeamPersonal@ekd.de

Stellenausschreibung Auslandsdienst in Mailand /Italien

Für die Evangelische Gemeinde Mailand (Chiesa
Cristiana Protestante in Milano), die zur Evangelisch-
Lutherischen Kirche in Italien (ELKI) gehört und mit
der Evangelisch-reformierten Kirche Schweiz (EKS)
assoziiert ist, sucht die Evangelische Kirche in
Deutschland (EKD) zum 1. Oktober 2022 für die
Dauer von zunächst 6 Jahren

eine*n Pfarrer*in /ein Pfarrpaar
für die lutherische Pfarrstelle.
Sie finden Informationen über die Gemeinde unter:
www.ccpm.org
Die 1850 gegründete deutsch- und italienischsprachi-
ge Gemeinde verfügt über eine lutherische und eine
reformierte Pfarrstelle. Das Gemeindegebiet umfasst
den Großteil der wirtschaftlich bedeutenden Region
Lombardei die ca. 600 Mitglieder leben vorrangig in
der Metropole Mailand und der näheren Umgebung.
Im Sinne der Kirchengemeinde erwarten wir u.a.:
- deutsche und italienische sowie zweisprachige Got-

tesdienste und Amtshandlungen
- Seelsorge in beiden Sprachen
- sehr gute Italienisch-Kenntnisse bzw. Bereitschaft,

diese zu erwerben
- Teamfähigkeit Bereitschaft, die Gemeinde gemein-

sam mit dem Gemeindekirchenrat und den Ehren-
amtlichen konzeptionell weiterzuentwickeln

- Mitarbeit und Impulssetzung im ökumenischen und
interreligiösen Dialog

- Erteilung von Religionsunterricht an der Deutschen
Schule Mailand

Gesucht wird ein*e Pfarrer*in /ein Pfarrpaar mit 1.
und 2. Theologischem Examen und mit öffentlich-
rechtlicher Anstellung in einer der Gliedkirchen der
EKD (alle Bekenntnisse) sowie mehrjähriger Erfah-
rung in der Leitung eines Gemeindepfarramtes. Die
Besoldung richtet sich nach der Besoldungstabelle der
Evangelisch-Lutherischen Kirche in Italien (ELKI).
Ausschreibungsunterlagen und ausführliche Informa-
tionen erhalten Sie online unter:
www.ekd.de/auslandspfarrstellen
Für weitere Informationen stehen Ihnen OKR Dr. Olaf
Waßmuth (Tel. 0511/2796-8404, olaf.wassmuth@
ekd.de) sowie Heike Stünkel-Rabe (Tel. 0511/2796
-126, Heike.Stuenkel-Rabe@ekd.de) zur Verfügung.
Ihre Bewerbung richten Sie bitte bis zum 15. Dezem-
ber 2021 an:

Evangelische Kirche in Deutschland
Kirchenamt der EKD / HA IV
Postfach 21 02 20, D-30402 Hannover
E-Mail:TeamPersonal@ekd.de
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Stellenausschreibung an der Kirchlichen Hochschule Wuppertal/Bethel

An der Kirchlichen Hochschule Wuppertal/Bethel ist
zum 1. Juni 2022 die Stelle einer wissenschaftlichen
Mitarbeiterin /eines wissenschaftlichen Mitarbeiters
(m/w/d) als

Studiengangskoordinator*in
am Standort Wuppertal zeitlich befristet nach dem
Wissenschaftszeitvertragsgesetz/Teilzeitbefristungs-
gesetz vom 1.6.2022 bis zum 31.12.2025 zu besetzen.
Eine Verlängerung der Stelle ist ggf. möglich.
Die Eingruppierung erfolgt nach EG 13 BAT-KF
(100%).
Die Stelle umfasst Koordination und Lehre im Wei-
terbildungsstudiengang Master of Theological Studies
(M.Th.St.).
Zu Ihren Aufgaben gehört
- die Koordination und ständige organisatorische Be-

gleitung des Studiengangs mit Zeit- und Raumpla-
nung, Logistik und Absprachen mit den verantwort-
lichen Modulbeauftragten, sowie die kontinuierli-
che Weiterentwicklung des Studienganges,

- Studiengangs-Management mit Bewerbungs- und
Zulassungsverfahren, sowie Haushaltsplanung in
Zusammenarbeit mit der Verwaltung,

- die persönliche Beratung der MThSt-Studierenden,
- die Verwaltung aller Studien- und Prüfungsangele-

genheiten,
- die enge Zusammenarbeit mit den Lehrenden, Stu-

dierenden sowie Studieninteressierten und koope-
rierenden Institutionen,

- die Werbung für den Studiengang und Mitarbeit an
der Gewinnung von Studierenden,

- die Beteiligung am Hochschulleben auf dem Cam-
pus der Kirchlichen Hochschule und in Gremien,
Beteiligung an der Lehre (im Umfang von ca. 2
SWS) sowohl in hybrider als digitaler Form,

- die Kommunikation mit den Landeskirchen.
Erwartet wird:
- ein qualifizierter Abschluss in Evangelischer Theo-

logie (mindestens Erstes und möglichst Zweites
Examen), möglichst Berufserfahrung im Pfarr- oder

Lehramt, sowie möglichst Promotion in Evangeli-
scher Theologie,

- Erfahrung mit der Organisation und Koordination
von Bildungsprojekten sowie Teamfähigkeit,

- eigene Lehrerfahrung, auch im Bereich digitaler
Lehrmethoden,

- Freude an der Übernahme von Verantwortung und
Konfliktmanagement,

- Beratungskompetenz für viele Lebenslagen der
MThSt-Studierenden,

- fortgeschrittene EDV-Kenntnisse in Word, Excel
und Formularerstellung,

- eine hohe Einsatzbereitschaft – zeitweise auch an
Wochenenden,

- (Sprach-)Fähigkeiten (Englisch in Wort und Schrift)
und Interesse, an Aufgaben der Internationalisie-
rung fachübergreifend mitzuwirken,

- die Identifikation mit den Zielen der Kirchlichen
Hochschule,

- die Mitgliedschaft in der Evangelischen Kirche.
Die Hochschule strebt eine Erhöhung des Anteils von
Mitarbeiterinnen an und sieht daher Bewerbungen von
Frauen mit besonderem Interesse entgegen. Schwer-
behinderte werden bei gleicher Eignung vorrangig be-
rücksichtigt.
Ihre vollständige und aussagekräftige Bewerbung mit
Lebenslauf, Zeugnissen, ggf. Schriftenverzeichnis
und Auflistung bisheriger Erfahrungen im Sinne des
Ausschreibungstextes richten Sie bitte bis 30. No-
vember 2021 schriftlich an die Kanzlerin der Hoch-
schule, Sr. Dörte Rasch, Kirchliche Hochschule Wup-
pertal/Bethel, 42285 Wuppertal, Missionsstraße 9a/b.
Bitte senden Sie keine Originale, die eingeschickten
Unterlagen werden nach Abschluss des Bewerbungs-
verfahrens aus Gründen des Datenschutzes von uns
vernichtet.
Bei weiteren Fragen wenden Sie sich gerne per E-Mail
an PD Dr. Nicole Kuropka, derzeitige Studienkoordi-
natorin im MThST: Nicole.Kuropka@kiho-wupper-
tal-bethel.de.

––––––––––––––

Amtsblatt der Evangelischen Kirche in Deutschland Nr. 11/21   265



266   Amtsblatt der Evangelischen Kirche in Deutschland Nr. 11/21



Amtsblatt der Evangelischen Kirche in Deutschland Nr. 11/21   267



Postvertriebsstück H 1204
Entgelt bezahlt

DEUTSCHE POST AG
EKD Verlag

Postfach 21 02 20 - 30402 Hannover

Herausgegeben vom Kirchenamt der Evangelischen Kirche in Deutschland in Hannover.
Verantwortl. für die Schriftführung: OKR Stephan Liebchen • Herrenhäuser Straße 12 • 30419 Hannover • Tel.:
(0511) 2796-8395 • E-Mail: amtsblatt@ekd.de • Internet: www.kirchenrecht-ekd.de
Das »Amtsblatt der Evangelischen Kirche in Deutschland« erscheint monatlich einmal. Bezug durch die Post.
Bestellungen direkt beim Kirchenamt. Jahresabonnement 24,- €; Einzelheft 2,20 € – einschl. Mehrwertsteuer.
Die Rechtsprechungsbeilage wird ab 2014 nicht mehr als gesondertes Beiheft publiziert. Entscheidungen der
Kirchengerichte sind veröffentlicht in der Rubrik "Rechtsprechung" unter www.kirchenrecht-ekd.de
Bankkonto: Evangelische Bank eG • Konto-Nr. 660 000 (BLZ 520 604 10)
IBAN: DE05 5206 0410 0000 6600 00 • BIC: GENODEF1EK1
Satz und Druck: Kirchenamt der EKD • Herrenhäuser Str. 12 • 30419 Hannover

268   Amtsblatt der Evangelischen Kirche in Deutschland Nr. 11/21




